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l. Allgemeine Verwaltnngssachen.

(^29.) Auf die Anzeige von Schwhz, daß von den Connnissarien in den vier und den drei

Gz ^^)en Vogteien allerlei Jnsolenticn verübt werden, wird für gut erachtet, den Landvögten daselbst

ei»j^ zu schreiben, daß sie denselben Einhalt thun sollen. Absch. 48!). k. 2. (1630.) Es werden

eunetbirgischen Vogteien eingerissene, den hohen Obrigkeiten ganz nachthciligc Mißbräuchc bc-

daß nämlich die Landschaften Bote und Verbote, die Maße und Gewichte betreffend, an-

^gte» ^egcn Einsetzung der Pröpste und Chorherren zu Lauis zuwider dein Herkommen den Land-

Eintrag geschehe, daß sie sich sogar erlauben, diejenigen, welche die Gesundheitsordnung

ö" verweisen. Weil dergleichen Verfügungen zu treffen allein der hohen Obrigkeit, nicht den

svG Zusteht, wird die Sache in den Abschied genommen. Jedes Ort soll sein Gutachten darüber be-

^sch »üttheilen, welches verordnen wird, daß nach der Ansicht der Mehrzahl verfahren werde.

tG.j ' (1631.) Es wird obiger Abschied verlesen. Weil aber kein übereinstimmender Be-

^"'"'ueii ist und man nicht bestimmt weiß, wie die Sache sich eigentlich verhalte, wird den Land-

FreG^^^'ben, sie möchten sich über die Sache genau erkundigen, und ob die Untcrthanen auf etwelche

^eschxz^ ihre Handlungsweise sich berufen können; sie haben Zürich davon Mittheilung zu machen,

^ "brigen Orten davon Kenntnis) geben wird, damit man einen Beschluß fassen könne. Absch. 561. d.
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a. Landvögte.

Art. (1628.) Da dem antretenden Landvogt von Lauis, Melchior Wirtz von Uitterwalden

der Landsgemeinde auferlegt worden ist, den gemeinen Landlcuten bis in die 1706 Kronen zu geben, ^

findet man für nothwendig, den Herren und Obern zu hinterbringen, das? dergleichen unlöblichc Auslas

abgeschafft werden möchten. Absch. 467. 6. 3. (1629.) In Folge der Auflage von 1769

welche dem dermaligen Laudvvgt zu Lauis, Melchior Wirtz, dcu gemeinen Landleuteu zu geben bei ^

Wahl auferlegt worden war, wird instructionsgemüß erkannt, daß künftig kein Landvogt, der mit fol^

Auflagen belastet worden ist, eingesetzt werden dürfe, sondern daß ein solcher stracks heimgewiescn wcr

solle. Dieser Beschluß ist in das Satzungsbuch einzutragen und zu mehrerer Bekräftigung an die

kciteu zu bringen. Absch. 595.- u. sS. auch deutsche gem. Vogteien überh. Art. 14.) K. (1639.)

bisher vorgekommen ist, daß, wenn Einem oder dem Andern von mehrern Gesandten etwas verwilligt

den ist, der Landvogt diese Verwilligung dem Betreffenden in aller Gesandten Namen, worunter auch

jenigen, welche nicht beigestimmt haben, ausgestellt worden ist, so stellt Zürich den Antrag, es sollten ki»N

dergleichen Verwilligungen nur unter dein Namen derjenigen Gesandten ausgestellt werden, welche

gestimmt haben. Absch. 993. <t. Kl>. (1649.) Obiger Antrag wird von der Mehrzahl der Gesandtes
nehmigt. Der Gesandte Lucerns gibt seine Genehmigung unter Vorbehalt der Ratification seiner

und Obern. Absch. 939. e. 7. (1648.) Es wird entgegen der Verordnung von 1589 unter Natificaüs^

Vorbehalt festgesetzt, daß künftig ein Landvogt von den Unterchanen keinen Abschied annehmen dürfe,

dern einen solchen von den Gesandten zu empfangen habe, welche von Obrigkeitswegen seine Verwa ^
zu bcurtheilen haben, damit die Landvögte nicht in eine gewisse Abhängigkeit von den Unterthanen ko»>

Absch. 1149. 5.

b. Jahrrechmmg. ^

Art. L. (1628.) Es wird nochmals instructionsgemäß festgesetzt, daß künstig kein regierender,^

an- noch abtretender Landvogt oder einer von den Amtleuten zu ciuem Gesandte» dürfe erwählt we ^

Da aber Bern wegen der bei ihm eingerissenen „pestilenzischen Erbsucht" den Landvogt im Maintha^

Gesandten verordnet hat, so will man demselben in Berücksichtigung dieser Umstände den Sitz 6^^.

Wie mau sich aber künftig in solchen Contagionsfälleu verhalten soll, wird den Herren und Obern ^

bracht. Absch. 467. u. 5». (1629.) Der Anzug, daß die Gesandten von den Ländern, von ^tnd^

Amt Zug auf die Jahrrechnuug zu kleine Taggelder erhalten (für den Tag 1 Krone) wird in den -l'

genommen. Ibiä. o. 11). (1629.) Zugs Gesandter findet, daß die Gesandten auf den ^' ^

nungen von Lauis und Luggarus zu gering von ihren Herren und Obern für ihre Mühe und fl"

was sie zu Hause versäumen, entschädigt werden. Der Gesandte begehrt, daß dieß anch in seinen - ^

gesetzt werde, da es voriges Jahr nicht geschehen sei. Absch. 595. o. II. (1638.) Da es gesch'^' ^

während der Jahrrechnung Gesandte in eigenen Geschäften nach Mailand reisen und unterdessen^ ^

sandten zu Lauis lind Luggarus uuthätig auf die Rückkunft derselben warten müssen, so wird die

gemacht, daß, ehe ein Gesandter irgendwohin abreisen dürfe, die Jahrrechmmg zu Ende gcsnh^ ^,i

müsse. Absch. 863. o. 12. (1649.) S. u. Landvogtei Lauis Art. 72. 13. (1642.) Obschvn 1586 Z»

beschlossen worden ist, daß die Gesandten zu Lauis der in den Orteil oder auf Tagleistungen Z" ^ ^
ergangenen Erkänntnissen sich nicht anzunehmen brauchen oder sie aufheben dürfen, und umgekehrt auch "

Gesandteil auf Tagsatzungen der auf den Jahrrechnungcn zu Lauis und Luggarus ergangenen Erkan"
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^genommen wenn neue Nechtsame vorgebracht werden, so wird doch dieser Verordnung zuwider
handelt. Damit dieselbe wieder in Kraft trete, wird die Sache in den Abschied gesetzt. Absch. 980. d.

' (1642.) Da durch die Zögerung derjenigen, welche vor den Gesandten etwas zu thun haben, Zeit
^ orcn geht und Kosten verursacht werden und die Meisten ihre Beschwerdenerst dann vorbringen, wenn
^^^"dten auf dem Punkte sind, abzureisen, so wird beschlossen, einen Ruf ergehen zu lassen des Jn-
Aut/ ^ der etwas vor den Gesandten zu thun hat, künftig innerhalb der zwei Tage, nachdem der
k>a ergangen ist, sich bei dem Gesandten von Zürich zu melden habe, der dann den Tag zur Be-

w'g sein^ Sache ansetzen wird. Wer sich zu dieser Zeit nicht meldet, dem soll seine Sache im Recht

achtet^" Absch. 981. n. IS. (1643.) Es wird von den katholischen Gesandten für nöthig er-
iüteu Gebrauch wieder zu beobachten, daß die katholischen Gesandten in Anwesenheitder unka-

^ scheu keine Sache verhandeln, welche die Religion oder die Geistlichkeit betreffen, sondern dieselbe ohne
Au Zuthun austragen. Absch. 1003. d. 1K. (1645.) Weil die Herren und Obern mit den vier

3 «eu große Kosten und wenig Nutzen haben, wird der Antrag gestellt, diese sollten die Kosten der
^ tragen, da die jährlichen Gesandtschaftenzu ihrem Besten in das Land kommen. Der Antrag

in den Abschied genommen. Absch. 1066. k. 17. (1646.) Dein Abschied von Basel wird auf Be-
Gesandten der 1642 verabschiedete und 1643 bestätigte Artikel 7 beigefügt: „Die Gesandten

aßen ^ ^^echnungen ennet Gebirgs sollen keine Erkanntnisse, so von unfern Herren und Obern hie
w Orten oder ihren Gesandten auf den Tagsatzungen ergangen, nicht annehmen noch aufheben, glei-

Geb' ^ Herren Gesandten auf Tagsatzungen dießseits des Gebirgs, was von den Gesandten ennet
zu 5 ^kannt wird, nicht annehmen; es sei denn Sach, daß einer neue Rechtsame habe, soll hie ußen
trxff erkennt werden. Datum Baden 2. Dccember 1586". Absch. 1095. x. 1». (1646.) In Be-
^thaltz ^'"achten Vorschlags, die Unterthanen sollten die Kosten tragen, welche während des Auf-
llH ^ Gesandten in ihrem Lande auflaufen, läßt es die Mehrzahl der Gesandten bei der bisherigen

'3 bewenden. Basels und Schaffhausens Gesandte referieren. Idiä. i.

o. Rechnungssachen.
Art

' (1618.) Nachdem seiner Zeit in den Vogteien „harwährt Gebirgs" die Vcrtheilung der
salle,, Strafen dahin abgeändert worden war, daß der Kammer ein, dem Landvogt zwei Drittel zu-
sich. . ' wofür dieser aber die im Malefiz auslaufenden Kosten zu tragen habe, so wird nun, da es
die ^ ^^ Landvögtc aus Scheu vor den Kosten die Uebelthäter nicht mit Ernst verfolgen,
^)ält > ^"3 wieder eingeführt, nach welcher der Landvogt ein, die Kammer zwei Drittel der Bußen

^ Verpflichtung der Uebsernahinc jener Kosten. Absch. 21. x. 211. (1620.) 1. Es soll nicht
svich^ werden, daß der Gesandte Zürichs bei der Jahrrechuung das Geld allein einnehme und abtheile,
ZvKez ^ ^ immer noch zwei von den Gesandten und den Landschrciber zuziehen. 2. Da wegen des
^t>e Mißbrauch eingerissen ist, soll jedes Ort Befehl geben, daß es damit wie früher gehalten

"ünüich die Zoller 1000 Ducatonen in Specie erlegen, oder daß der Zoll anders verliehen werde.

^ auf d ^ dahin war es gebräuchlich,daß die Gesandten von Zürich und Lucern
^ Jahrrcchnungenan Zöllen, Landsteuern, Sitz- und Audienzgeldern Eingenommene vertheiltcn.

^ ander ^"trag, daß diese Function der Reihe nach bei allen Gesandten umgehen solle, weil ein Ort
n in der Regierung gleichstehe. Die Gesandten von Zürich und Lucern protestieren dagegen. Der

216
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Antrag wird in den Abschied genommen. Absch. 785. a. 22. (16.87.) Hinsichtlich der Einnahmen >»^
der Vertheilung der Zölle, Landsteuern,Audienz- und Sitzgelder durch die Gesandten von Zürich und L»^'
läßt es die Mehrzahl der Gesandten beim alten Brauch bewenden. Da die Gesandten von Glarus, B»»'
Freiburg und Svlothurn keine Instruction dafür haben, nimmt man es in den Abschied. Absch-

2. Freiheiten der llnterthanen.

Art. 2«!. (1636.) Es ist berichtet worden, das; etliche ennetbcrgische Unterthanen die erlangte
heit in Beziehung auf den Auf- und Abruf der Münze», die Bestrafung der Blutschande, der heimlich^
Kläger u. s. w. mißbrauchen. — Es wird dieß a<1 rsleroinlnm genommen, damit die Obrigkeitendie
gebühr beseitigen können. Die ennetbirgischen Gesandten sollen sich über das Eine und Andere informier
und, was sie erfahren, in den; Abschiede heimbringen. Absch. 788. >1. 2 t. (1637.) Glarus rügt de
Uebelstand,das; die Unterthanen von Ort zu Ort laufen und sich Privilegien durch Ortsstimmcn g^ ^
lassen. Unter Ratisicationsvorbehalt wird erkannt, das; die Unterthanen, wenn sie künftig ein Anlief
haben, sich an den Landvogt zu wenden haben, welcher es an die Gesandten gelangen lasse» wird. ^
haben es dann in den Abschied zu nehmen und die Obrigkeiten ihre Gesandten »ach Baden darüber Z»
struicren. Dawiderhandelnde sollen um 260 Kronen gebüßt werden. Absch. 822. 6.

it. Justizsache,».

Art. 25. (1625.) Da gegen die 1594 aufgestellte Ordnung, nach welcher die Unterthanen, ^
sie Rcchtshändcl halber in die Orte reiten, alle zwölf Orte besuchen sollen, sich der Mißbrauch eingesw^
hat, das; dieselben, wenn sie sieben Stimmen haben, die andern fünf Orte nicht mehr besuchen,
unter Ratisicationsvorbehalt festgesetzt, das; die Parteien alle zwölf Stände zn besuchen haben, widrige»!
die Stimmen ungültig sind. Absch. 363. 1. 2<». (1626.) Es wird das 1590 zu Baden erlassene
neuerdings bestätigt, nach welchem Lauts und Mcndris betreffende Händel nicht nach Luggarus und s» ^
die Luggarus und Mainthal betreffen, nicht nach Lauis gezogen werden sollen. Absch. 390. o. 27-
Den Gesandten fällt es ans, das; in diesen Landen die Blutschänder häufiger mit Geld als am
straft werden, das; auch die verschiedenen Verwandtschaftsgrade nach einer Satzung vom 26. Juli
anders statuiert werden, als es in der Eidgenossenschaft Gebrauch ist. Jene Satzung wird daher »» ^
Abschied genommen, damit die Obrigkeiten künftig die Gesandten darüber instruieren können. Absch-

28. (1631.) In Beziehung auf die festzusetzende,;Verwandtschaftsgrade beschließt die Mehrheit, ^
künftig Vater und Mutter für den Stamm und nicht für einen Grad gezählt werden sollen. Die Gcs»" ^
von Bern und Schaffhausen »vollen es bei der den 26. Juli 1609 zu Lauis gemachten Ordnung vcrb
lassen und nehmen die Sache in den Abschied. Absch. 559. o. 2it. (1631.) t. Damit man
Confiscationen und Bußen halber um civilische, criminalische und malefizische Sachen sich zu verhalten ^
so verabschiedetman auf Ratification der Obrigkeiten hin, daß in Zukunft, sobald die Gesandten
Land kommen und der ordentlicheRuf zu Lauis ergangen ist, welcher sich auch ans die andern drei Z
ortischcn Vogteien erstrecken soll, der Landvögte Gewalt dergestalt still gestellt sein soll, das; die ^6"
alsdann allein alle vorfallenden bußwürdigen Sachen und Confiscationen zu verhandeln Gewalt )
Was in dieser Zeit fallen wird, soll in drei gleiche Theile gethcilt werden und der erste den ObricG'
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andere den Gesandten, der dritte aber dein Landvogt, in dessen Verwaltung der Fall sich begeben hat,

Wren, M dein Zusähe, daß von dem obrigkeitlichen und der Gesandten Drittheil fiir die Kosten nichts

Lyogen werdeil solle, sondern daß der Landvogt selbige aus seinem Thcil allein zu bestreite» habe. Zürich,

^», Basel, Svlothurn und Schaffhauseil, welche ihre Gesandten kostenfrei halten, behalteil sich vor, denselben

solche» Bußen oder Cvnsiscationen zu geben, was ihnen belieben wird; sonst läßt man es bei den

Sahungen und Ordnungen gänzlich verbleiben. 2. Es wird sodann verordnet, daß die ennctbirgischen

sandte,, nicht Gewalt haben sollen, die Zölle vor Ablauf der hiezu bestimmten sechs Jahre zu verleihen.

^ ^ gleichwohl geschieht, soll es keine Kraft haben, sondern ungültig sein. Absch. 561. <z. (1632.)
Anwälte der vier Vogteien bitten nm Modification und Milderung der die Blutschande betreffenden

^ 'ülng, welche 1631 gemacht worden sei. Nach derselben sollten alle, welche mit Verwandten bis in den

^ ei, Grad sich fleischlich vergangeil haben, am Lebeil gestraft werden. In dieser Ordnung werden Vater
. Butter nicht für den ersten Grad, sondern für den Stamm gerechnet, während in der Ordnung von

^ diese als erster Grad gelten. Daher werde der vierte Grad nach der Ordnung von 1609 zum dritten

^ Ordnung voil 1631. Ucberdieß sei auch keine Abstufung der Strafe für fleischliche Vcrgehungcn

'icheii Blutsverwandten, Verschwägerten, „Gcvätterteu". Das Ansuchen wird in den Abschied genommen.

595. il. 3l. (1633.) Da 1631 die Gesandten erkannt hatten, daß fleischliche Vergehen in.dem
' Geschwisterkinder folgenden Grad, als den dritten all jus cmnoiUouin ebenso, wie die mit den Ge-

^ßcrlindern begangenen Vergehen, d. h. mit dem Tode solleil bestraft werden, während sie nach alten

^ Niigen mit 20 Kronen hätten können gebüßt werden, so erkennen die Gesandten in Folge der 1632
^ Anwälten der vier ennetbirgischenVogteien eingegebenenSupplication,daß diejenigen, welche sich

l>rit im zweiten oder einem nähern Grad fleischlich vergehen am Leben, die sich mit einem im

.. ^ 6lrad vergehen auf andere Weise bestraft werden sollen. Der Gesandte von Basel, ohne Instruction,

^bsch. 633. o. 32. (1634.) Was wegen der euuetbirgischeil Libcratioucu der Banditen und

^Billigungen, verbotene Waffen zu tragen, welche den Statuten und gemachten Ordnungen zuwider

^ i>c>i ennetbirgischen Gesandten ohne Specialbefehl, viclmal auch von den Landvögtcu gegen einiges

^ gegeben und erlaubt werden, verhandelt worden ist, wird jeder Gesandte zu berichten wissen. Damit

' Statuten gemäß gelebt lind dergleichen hochschädliche Liccnzen und Bewilligungen nicht mehr gestattet
^i>c»

"i-ht
»»d ^ ^ Sache in den Abschied stellen. Absch. 694. o. 33. (1635.) Die alten Ordnungen

"i>rigkeitlichcn Satzungen wegen der Liberationcn und der Bewilligung der verbotenen Wehren werden

^ur voil den Landvögten, sondern auch zu Zeiten von den Gesandten selbst, welche in selbige Lande

^ ^ich werden, wenig gehaudhabt, woraus dann bisweilen großes Unheil entsteht. Es wird deßhalb ver-

^>edet, daß man gänzlich bei den alten Satzungeil und Verordnungen bleiben solle. Jedes regierende

HG-
. ^il stineil Gesandten dieß ii, die Instruction stellen lassen und zugleich befehlen, den der Banditen

^ wit dem Halls Mailand aufgerichteten Tractat zu erneuern ss. Polizeiliches Art. 52.) und zu vcr-
daß das Eine und Andere fleißig beobachtet werde. Absch. 745. k. 3't. (1639.) Da die Un-

glauben, daß, wenn Einer von ihnen außerhalb der Jurisdiction der regierenden Orte an einer

^^chcn Person einen Todtschlag begehe, nicht vom Landvogt gestraft werden solle, diese Ansicht aber

Atse ^ ^sandten nicht getheilt wird, so wird für nothwcudig erachtet, daß die Obrigkeiten darüber klare

l^^ümgen geben. Absch. 902. o. 33. (1640.) Es wird für nöthig erachtet, den Landschrcibern in
ü»d Luggarus zu schreiben, daß sie künstig darauf achten möchten, welche Gesandten den Statuten
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zuwider Banditen liberieren, Salva Conducta geben und ähnliche den Obrigkeiten vorbehaltene Dinge be-
willigen, indem solches ohne obrigkeitlichen Specialbefehl den Gesandten nicht zustehe und weder Gescheht
noch Künftiges für gültig anzusehensei. Absch. 922. k. 30. (1640.) Da die ennetbirgischen Untertham"
glauben, daß, wenn Einer außerhalb des Bezirks und der Jurisdiction der regierendenOrte einen Todtsch^
an einer ausländischen Person begehe, ein solcher Todtschläger von den Landvögten nicht sollte beurlh^
und gestraft werden, so trägt Lucern darauf an, man möchte auf künftiger Jahrrechnung zu Baden dich"
Fall in Berathung ziehen, damit die Amtleute sich künftig zu verhalten wissen. Die Gesandten der üblich"
Orte nehmen diesen Antrag in den Abschied. Absch. 928. o. 37» (1645.) Bisher sind die Fälle,
man auf vorhergehende Worte oder in einem Zanke aufeinander schießt, aber nicht trifft, nur für criiwM
gehalten worden; ob sie künftig criminell oder malefizisch bestraft werden sollen, wird den Herren und Ob^"
anheimgestellt. Absch. 1066. 6. 38. (1645.) Da Gemeinden und Parricularen ihre Anwälte in ^
Orte schicken um Freiheiten, Liberationen u. s. w. zu erhalten lind, wenn sie die Mehrzahl der Stiw>m"
erlangt haben, die andern Orte nicht mehr besuchen und abschlägigeAntworten Hinterhalten, so wird
ordnet, daß die Sachen, für welche Ortsstimmen ausgewirkt werden sollen, vorher vor die Gesandten ^
bracht und in den Abschied genommen werden, daß diejenigen, welche in die Orte gehen wollen, alle L
besuchen und ihre Gegenpartei davon in Kenntniß setzen und bei den Orten alle Antworte«?, die sie bM
erhalten haben, vorzulegen schuldig seien. Tritt der Fall ein, daß die Ankunft der Gesandten nicht abg^
wartet werden kann, so ist der Necurs an die Obrigkeiten sofort zuzulassen. Itzick. i. 30. (1645.)

Folge der Hinweggebung der Stimmen an die ennetbirgischenUnterthanen entsteht ziemlich große lliM ^
nung. Es wird deßhalb in den Abschied genommen, ob nicht künftiges Jahr die Gesandten aller Orte >
Befehl versehen werden sollten, daß man, zuinal wenn es Regalia betrifft, die Stimmen nicht beson^ "
sondern auf den Tagsatzungen insgesammt geben und sich hiefür verpflichten solle. Wenn dann ein il»^
than von Ort zu Ort etwas „ausbringen" will, hätte er bei dem ersten anzufangen und der Ordnung
alle zu begrüßen. Absch. 1069. i. 70. (1646.) Wenn die ennetbirgischen Unterthanen Angclegenh'^
betreffend Regalien, Befreiungen oder Ordnungen, haben, sollen selbige zu Baden angebracht, in den '
schied genommen und auf nächster Tagsatzung darauf geantwortet, aber nicht mehr besondere Stimmen i
dergleichenSachen ertheilt werden. Wenn einer wegen Streitigkeit oder Rechtsübung vor die Orte bcg<9 '
soll er die Gegenpartei auch citieren, widrigenfalls er nicht angehört werden soll, auch nicht blos
sondern alle Orte begrüßen. Es soll alsdann bei der Erkanntniß der Mehrzahl der Orte verbleiben.
dieser Verfügung zuwider ist, soll kraftlos und ungültig sein. Die Landvögte und Amtleute sollen

Todtschläger mehr nachsehen, sondern geinäß Statuten und Ordnungen und trotz allen Prätexte» ^
Exemtionen auf jeden, der einen Andern tödtet, zu tödten versucht oder befiehlt, greifen und mit ihm " ^
dem Recht procedieren. — Diese Erklärungen werden den Landvögten überschickt mit dem Befehl, ^
publicieren und zur Nachricht für künftige Landvögte und Amtleute in den Vogteiarchivcn zu verwa'

Absch. 1098. o. 41. (1646.) Da die Unterthanen oft, wenn sie Ortsstimmen ausbringen wollen, ^ ^
sie von der Mehrzahl derselben sie erlangt haben, die übrigen Orte nicht mehr besuchen, oder die si^
ungünstigen Stimmen nicht vorweisen, so wird erkannt, daß alle diejenigen, welche wegen Rcchtshä" ^
die Orte kommen vermöge der alten Decrcte alle Orte besuchen und der Gegenpartei Kenntniß davon g
und die früher erhaltenen Ortsstiminen vorweisen sollen. Dieß soll durch offenen Ruf publiciert w ^
Die Gesandten von Zürich, Lucern und Uri nehmen es in den Abschied. Absch. 1095. k. 72. (
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^ Schreiben des Gubcrnatvrs von Mailand an den Grafen Franz Casati ersehen die Gesandten
ick ^ katholischen Orte, was derselbe zu Gunsten des Johann Maria Austello, der aus den ennetbirgi-
solt" bandisirt worden ist, begehrt. — Die auf die ennetbirgische Jahrrechnung reisenden Gesandten
1124 ^ '"formieren, ob der Fall „Amtiabilis" sei und dem Gubernator willfahrt werden könne. Absch.
di?b ' ^ (1647.) Wenn die Parteien in einem Strcithandel sich gütlich vergleichen können, so mag
soll ^ Orte geschehen, wo es will. Wenn die Sache aber rechtlich ausgetragen werden muß, so

en Parteien gemäß dem letztjährigen Abschiede ss. Art. 41.) alle Orte begrüßen. Es soll auch in den
ei, keine Partei ohne die Anwesenheitder Gegenpartei angehört werden, sie brächte denn von dem Land-

>vo k ^ lZeugniß, daß derselben ein Monat vorher, wie recht und erforderlich ist, ihr Entschluß verkündet
künst'^ ^ Absch- 1133. i. 44. (1648.) Es soll vor die Herren und Obern gebracht werden, daß

^ ^ ^bhne der Amtleute, deren Väter den Urtheilen beiwohnen, nicht Fürsprecher sein dürfen, oder
^ ^ Väter in allen Sachen, in welchen ihre Söhne Fürsprecher sind, abzutreten haben. Absch. 1149. a.
i^', ^648.) Mm, ist zwar nicht der Meinung, den freien Willen zur Schließung einer Ehe zu be-
>hre,ldürfen diejenigen Weibspersonen, welche sich auswärts mit Fremden verheirathen, von
^ Aeltern durch Testament nicht mehr als die Legitima bekommen, und wenn auf heimlichem

Betrug wider diese Ordnuilg Legate gemacht werden sollten, so sind dieselben zu Hauden
" Agkeitlichen Kammer zu confiscieren. Ibiä. Ii.

4. Polizeiliches.

(Insbesondere Vertrag mit Mailand wegen der Banditen^

von (1618.) Es wird von den Gesandten von Uri, Schwhz und Uuterwalden zu Verhütung
^be»/ ^athsam erfunden, in den cnnetbirgischen Vogteien die Schncllwagen zu verbieten und auf erster

Tagsatzung dafür einen Antrag zu stellen. Absch. 32. k. 47. (1624.) Diejenigen aus
^dez ' welche jenseits des Gebirgs Handel treiben, beklagen sich über Gewichte und Schnellwagen,
die N " ^ deßwegen seinen Gesandten nach Baden Befehl geben. Absch. 320. e. 4». (1624.) Da
^!u»dea inailändischen Gebiet aus in die eidgenössische Jurisdiction herüberstreifen, so wird gut

w r' spanischen Ambassador eine Uebereinkunft zu treffen, daß man gegenseitig dieselben sechs
^alienische Meilen auf dem andern Gebiete verfolgen dürfe. Absch. 323. d. 4tt. (1624.) Man

^a>l . die von den Orten gegebene Erlaubniß, verbotene Waffen zu tragen, aufzuheben.
die Sache in den Abschied. Absch. 323. <1. 3 <l. (1633.) Da der Cardinal Jnfante ein

ganzen inailändischen Stato gegen die Banditen hat ergeheil lassen, so wird den
^ den ennetbirgischenVogteien nachdrücklich befohlen, solchen keinen Unterschleif oder Kalvus

z» ^ geben. Absch. 648. k. 3l. (1635.) Da nach Ablauf der mit dem frühem Gubernator

'^die^' d'Arragon in Betreff der Verfolgung der Banditen geschlossenen Capitula-
"c>tvr ^ Banditen sich wieder an den Grenzeil herumtreiben,hat Cardinal Albernozzi, dermaligcr Guber-

den Landvogt zu Lauis den Wunsch nach Erneuerung dieser Capitulation ausgesprochen,
befürwortet dieselbe bei den Orten und verlangt Vollmacht, letztere unter Ratifications-

Gubernator zu erneuern. Absch. 726. ck. 32. (1635.) Dem Ausschusse, welcher nach
abgeordnet worden soll, um den neu angekommenenErzbischos zu begrüßen, wird von den sieben
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katholischen Orten aufgetragen, dafür sich zu bemühen, daß das alte Einverständniß zwischen dem

Mailand und den zwölf regierenden Orten in Betreff der Verfolgung der Banditen erneuert werde.

derselbe in den alten Conventionen nichts finde, das den Orten präjudicierlich sein könnte, so soll cr

Vorbehalt der Ratification den Vertrag erneuern. Absch. 741. Ii.

Die im Namen Philipps IV. von Spanien zu Mailand den 25. Juli 1635 von den Gesandten auf ^

Jahrrechnung zu Lauis geschlossene Capitulation über die Verfolgung der Banditen enthalt folgende '

stimmungen:

„Zum Ersten sollen die Banditen von beiderseits Stände», welche um begangne voliota oaxit»

verwiesen sind, in keiner ihrer Stadt, Flecken, Ort und selbiger Vorritoriis einiger Gestalt wohnen noch

haben mögen, und so sie darinnen erfunden würden, sollen sie im Feld und in den offenen Orten im?"^

mögen umgebracht werden, ja nicht allein die Banditen, sondern auch ihre Mitgescllen, welche sich wisfi"

Weise denjenigen widersetzen würden, so die gemeldten Banditen sahen und umbringen wollten, und dcrst» ^
so selbe umbringen wird neben dem, daß er wird unstrafbar sein, soll die Belohnungen, welche dann

durch die wider diese Banditen ausgegangenen Rufe sich befinden werden, gewinnen mögen, und so sie i" f' .

Statt oder Schloß und umgemauerten Ort sich befinden würden, sollen sie vom Amtmann oder Low ^

selbiger Stadt und Schloß oder beschloßnen Orts gefangen genommen und reoixroos den Ninistn»

bigen vomiini, woher sie gebürtig und verrufen sind, wann sie auf Präsentierung der wider sie ausgcf»

Capital-Urtheil gehen werden, sie zu empsahen, consigniert und gclieferet werden, und wann im ^
sahen die gedachten Banditen eine solche Defension thun würden, daß wegen derselbigen die Captura

möchte den Effect gewinnen, soll in solchem Fall erlaubt sein, sie umzubringen, und ein jeder so den

Banditen Herberg, Hilf oder einigen Favor geben wird, soll in die Strafen, so den Unterhaltern, W"

und Banditenbeschützeren ausgesetzt ist, fallen. ..

Gleicher Gestalt soll ein jeder Uebelthäter, wann cr schon nicht verrufen, aber einer solchen

lung imputiert ist, am Leben gestraft werden; so derselbe auf wohlermelter Herren Eidgenossen oder l

gegen auf den Mailändischcn Boden kommen würde, soll er gefangen genommen, in die Gefangenfcha^
legt und demjenigen Amtmann aus diesen beiden Ständen, so den abforderen nnd begehren wird, coiW'

werden, auf welches Gebiet cr die Mißhandlung wird begangen haben, jedoch soll man desjenigen I'"

tation vorweisen, damit cr von seiner Obrigkeit abgestraft werde. Erklären hiemit, wann der

Uebelthäter an dem Ort, wo cr gefangen wird, gestraft oder imputiert wurde, um größere« oder gle> ^

Fehler, um welchen er am Leben gestraft werden sollte, mag er von dem Richter, auf dessen vnminio ^

fangen wird, gestraft werden, und im Fall er nicht abgestraft würde, soll er dem Richter des andern ^ ^

des und Gebiets, allwo er die Mißhandlung begangen und obgchörtcr Maßen abgeforderct wird,

werden, damit ermelter Uebelthäter um seine Mißhandlung allenklichen abgestraft werde; hiezwisclst" ^ ^

wir vorgemelten Commune», Banditen und Ucbelthätern für fünfzehn Tag lang Termin, daß sie

Auskündung dieses Rufes ab beiderseits Ständen Landen absentieren söllent, aber nach Vcrfließung

Ziels sollen sie verhörter Maßen mögen gefangen genommen werden und imxuno verletzt werde»,

wer sie aufhalten und favorieren wird, soll wie oben lautet gleichfalls unnachläßlich abgestraft

Zum Andern. Im Fall es sich begeben thäte, daß ein oder mehr Banditen sich auf vorgenu'l»" ^

und Gebieten befinden würden, darab derselbe oder dieselben verrufen werden, und daß die

einige Eommuuita oder Particular Personen ihnen nachjagen würden, sie zu sahen oder uMZU
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sich" ^ befugt sein, vorgenanntem Bandit oder Banditen bis in sechs Meilen weit auf des Andern
zu folgen ohne Einfallunq einiger Strafe, und daß sie daran nicht verhinderet werden sollen, sondern

Und" ^ ^ Personen desselben Gebietes, auf welches sie bis in die obgemelten sechs Meilen getreten, Hilf
Favor begehren würden, sollen selbige schuldig sein, wenn sie würden ersucht werden, solche zu geben,

x ^rigkeit Ungnade und anderen Strafen nach hochermelter Obrigkeit freiem Willen, jedoch mit der
h . wenn der Bandit sich etwa in einen Flecken oder Ort saldieren würde, daß diejenigen, so jene
verüb werden, nicht sollen mit gewehrter Hand in selbigen Flecken gehen, noch darinnen einige Violcnz
^^ '"ögen, sondern in solchem Fall sollen sie zum Podesta, Nichter oder Cvnsul des Fleckens recorrieren,
teile,^ ^tn soll, den Bandit aufzufahcn uird wohl verlvahrt zu halten, bis daß er seine Obrig-

Mrrd gewarnt rmd den Befehl von ihnen empfangen haben, was er thuu solle.
Dritten, daß die gemeltcn Parteien einigem Banditen dieser beiden Stände keineswegs s-Uvo

Sicherheit geben mögen und männiglich verboten sein solle, mit gedachten Banditen zu
' uoch Nomorialj oder SuxxUoationos für sie einzulegen, noch anderer Gestalt für sie zu bitten, daß

in einem Ort dieser beiden Stände wohnen dürften.
^ m Vierten, daß man den Diebstählen auf des Ein und Anderen Gebiet bis in die sechs Meilen
h^^ izehen möge, und so es sich begeben thüte, daß der Dieb. Mörder oder Todtschläger, welcher auf der
^ " Eidgenossen vominic» einigen Diebstahl beginge, so ihren Unterthanen zugehörte, und mit solchem

^^^"llthuin Nlailand kommen wurde, soll man solche Mörder oder Diebe sahen und die gestohlenen
ihrx > restituieren ohne einigen Kosten derjenigen Personen, deren solche Sachen sind, oder sie seien
»der "der ihnen anbefohlen, jedoch soll es erstlich erscheinen oder durch Kundschaften oder Instrumente

rechtmäßige Erweisungennach dem Brauch und Gewohnheit desselben Ortes bei den ordent-

^lvei'u^^ ^ ^ wohnen, daß es ihre eigenen oder ihnen anbefohlene Sachen seien, und daß solchen
Rauben geben werden solle, und daß hingegen von den gemelten Herren Eidgenossen ein

den mailändischenUnterthanen zu gut gethan werde.
l>üj Fünften, daß dieser Uebelthäter Waaren und Sachen, welche auf des Einen oder Anderen Ge-

" Ungerichtet werden, wie am Ende des ersten Articuls Nieldung geschieht, es seien Sachen mo-
che» sxj ^ immodiUa und sich bei ihnen crfundcnt, so fern daß es nicht gestohlene oder anbefohlene Sa-

^ vorgehenden Articul begriffen, sondern ihre eigenen Waaren seien, daß solche Sachen
Obrigkeit zugehören sollen, von welcher der Uebelthäter wird hingerichtet oder condemniert werden,

Waaren sollen sie nach ihrem Belieben disponieren mögen mit dein Geding, daß die wahrhaften
^ .^n Ansprecher um ihre gebührende Ansprache aus der HingerichtetenGüter bezahlt werden

bos Uebelthäters oder Hingerichteteil Gilter, so sich außerhalb der Jurisdiction und Supcriorität,

^ ü»d condeinniert worden, befinden würden, sollen selbige der Obrigkeit, in welcher sie gelegen,
^ ü>,d ; jedoch mit dieser Erläuterung, daß der Creditoren Nechtsame,welche sie auf den liegcn-

^ Ehrende,, Gütern haben werden, ihnen vorbehalten sein sollen.
" sechsten, daß an beiderseits Ständen Gränzen bei sechs Meilen weit keine Uebelthäternoch
'"ller sich aufhalten mögen, und wann sie stark von Leib sind, daß sie nicht arbeiten oder etwa in

^ ^ exercierend, wiewohl sie nicht verbanditet, aber aus demselbigen vominio wären, uild
fremder Müßiggänger und maliments, wie obstcht, in gleicher Gestalt, wie inan von dein

"Hen redt.
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Zum Siebenten soll man der Väter, Gebrüder oder Hausfrauen Entschuldigungen,welche ihre"
verruften Söhnen, Gebrüdern oder Ehemännern Aufenthalt oder Hilfe gegeben haben, nicht admittieren, I""
dern daß die Richter sowohl wider sie, als wider Andere procedieren sollen; jedoch soll man es ihren Obng
leiten vor der Conäanna auch in oontninaoiam referieren, damit sie gebührender Maßen delibericren kön>^

Zum Achten, daß ein jeder Consul der Dörfer und Orte beiderseits Statt uud Landen schuldig
solle, wann sich in ihren Orten einige Banditen befinden würden, zu avisiren und alles Volk des Dorfs?
versammeln und nachzufolgengemelten Banditen, zu gehen sie zu vertreiben, zu sahen und umzubring^
wie obsteht; und insonderheit sollen die vier Landvögte zu Lauis, Luggarus, Mainthal und Mendris steW
sein zu verschaffen, daß diese gegenwärtige Capitulation und Vertrag auf der eidgenössischen Jurisdic^'"
observiert werde, wie auch ein Gleiches auf Mailändischem Stato beschehen soll, als nämlich zu
Varese, Palanza, Canobbio, Sciva und in andern Orten und Enden, wo es nothwcndig sein wird.

Daß die mehrgemelten auf beiderseits Landen und Statt angebornen Banditen, welche in ihren Stäb
und Flecken beharrlich friedsam und ruhig leben von dieser Capitulation gänzlich ausgenommen zu sei» ^
standen werden sollen, jedoch soll es um ihre Wohnung in der Richter uud Vorsteher Willkür stehen, so
genugsam Argwohn geben würden, solche zu Bürggebungäi kons vivers halten mögen. ^

Diese Capitulation und Vertrag soll auf beiderseits Stati und Gebieten publiciert werden, dan»t ^
einem jeden kund und offenbar werde; welcher Vertrag von allen denjenigen, die es betreffen thut, ^
löslich exequiert uud observiert werden soll, daunt sich Keiner unterm Prätext und Vorwand der
wissenheit entschuldigen könne und soll dieser Vertrag jederzeit währen mit Geding, daß solche Capüu>» ^
zu allen drei Jahren in beiderseits Stati und Landen mit nenen Rufen auf den fünfundzwanzig^»
Monats Julh ausgekündet und publiciert werden solle."

Datum Mailand den 25. Tag Julh 1635. Der Cardinal Albernoz.
V. Ronquillus. Platonus.

Die Namen der im Abschied 743 genannten Gesandten.
(Im Staatsarchiv Zürich im italienischenText.) ^

Art. 33. (1635.) Auf nächste allgemeine Tagsatzung sollen die Gesandten aller jenseits des
birgcs regierenden Orte mit hinlänglicher Instruction versehen werden, ob die wegen der Banditen
Capitulationewig währen oder auf eine gewisse Zahl von Jahren beschränkt werden soll; dessen

ist

Ausschreiben ausdrücklich zu gedenken. Absch. 762. s. 34. (1638.) 1. Jedes Ort soll seine Gesandte»
künftige ennetbirgische Jahrrechnungwegen Liberation der Banditen und der Bewilligungder verb^'
Wehren instruieren, indem weder die Gesandten noch die Landvögte vermöge mehrmals errichteter MI
befugt sind, dergleichen zu gestatten, sondern allein die Obrigkeiten. Weil zugleich berichtet wird, d»^
Unterthanen daselbst keine Seitenwehre tragen und also gleichsam unbewehrt daher ziehen, so wird er» ^
daß es gut wäre, ihnen zu gebieten, die Seitenwehrzu ihrer Defension zu tragen, wodurch Manche ^

schreckt werden möchten, etwas Böses gegen einander zu versuchen. Wenn den Banditen die Woh»»^ ^
den ennetvirgischen Vogteien aus obrigkeitlicher Gnade gestattet wird, soll darauf gesehen werden, ,,
sich an dem betreffenden Orte still und eingezogen verhalten, niemand schädigen und für sich und die
für allfälligen Schaden Bürgschaft leisten. 2. Weil ferner darauf aufmerksam gemacht wird, daß dcc
schreiber jenseits des Gebirgs gar selten bei ihrer Stelle und Amtsverwaltung bleiben, sondern
Gewerben stecken, sogar Kriegsdienstenehmen, so nimmt man in den Abschied, ob man dergleichen
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^°lle. Absch. 872. K. 3S (1639.) Da sich nach und nach der Mißbrauch des Trageiis von Waffen

^geschlichen hat, wird dasselbe wiederum bei hohen Bußen verboten, und soll das Verbot durch einen Ruf
'allen vier Vogteien bekannt gemacht werden. Dem Gorino, welchem auf der Tagleistung zu Baden die

aubniß gegeben worden war, daß er und seine Diener Waffen tragen dürfen, weil er, an den mailän-
)en Grenzen wohnend, der fremden Banditen wegen in Gefahr stehe, wird diese Erlaubniß wiederum

^ )eilt, so lange es den Obrigkeiten gefallen wird. Absch. 902. lz. (1639.) Da die Zahl der
dere überhand nimmt (seit letzter Jahrrcchnung wurden allein im Lauisergebiet zwölf begangen),
ha/" Urheber aus Maiigel an Hülfe nicht konnten habhaft gemacht werden, weil jedes Amt nur zwei Weibel

^ ^ Beistandes der Unterthanen nicht getrösten kann, so wird fiir nöthig erachtet, diesen
Ti/ ""ch üier andere redliche Männer beizugeben, die von den Landschaften besoldet werden sollen.

Mendris bitten, man möchte ihren Landschaften diese Kosten nicht auferlegen:
äudleute würden, wenn man Hülfe bedürfe, selbst ihr Bestes thnn. Die Gesandten stellen die definitive

den Obrigkeiten anheim. Absch. 903. 0. S7. (1647.) Graf Casati schreibt, der Gubernator
äuaiid habe ihm befohlen, die Orte zu crmahuen, daß zu mehrerer Ruhe der Grenzen der Haupt-

Ä ^^""iMus Tvso imd Johann Baptista Marinone, ein entlaufener Mönch, beide Banditen aus dem
a»z ^ üon welchen der erste sich gewöhnlichzu Mendris, der andere zu Vigiü aufhalte, entweder
Tvso wenigstens von den Grenzen entfernt werden möchten. — In Betreff des Hauptmanns

^ ^ ^"^ren üon den regierenden Orten snlvns oonänotus erworben hat, sind die Gesandten der
div 2: " ^ ^"stcht, daß demselben ohne den Nachweis von Vergehen, die er seither begangen,
der "'Hü entzogen werden könne; den Andern dagegen, der seinen Orden schändlich verlassen, soll
Eaiat^ ^ verfolgen und keiner Sicherheit genießen lassen. Dieser Beschluß soll dem Grafeil

^ "ütgetheilt werden. Absch. 1l24. u.

5. Sanitätswesen.

^»adv^' ^ Weil zll Mailand, Bergamo und an andern Orten die Contagion durch Gottes
'virkl/,^-^- ""^gelassen habeil soll, lvird den Landvögten zu Lauis und Luggarus geschriebeil, daß sie, wenn dem
drei an ^ ^ Eröffnung der Pässe auf Vorweisung von Boletcn veranstalten sollen. Die Gesandten der
i„ ^ ^ s^''te nehmen ivegen Belleilz riild ihren andern besondern cnnetbirgischenHerrschaften die Sache
Dg ^ tbschie^ damit ihre Herren und Obern das Nöthige anordnen können. Absch. 56l. n. AZ». (1635.)
dahj^ ^ einkommt,daß die von Lauis und von Luggarus es bei dem Sanitätstribunal zu Mailand
!hgg^^"cht haben, daß die ganze Eidgenossenschaftwegen Verdachts „der pestilenzialischcn Sucht" in
stcs 0 .ü""wn»len worden ist, wird beiden Landvögten von den Gesandten der katholischen Orte alles Ern-

getragen, sich dafür zu bemühen, daß Abhülfe getroffen werde. Absch. 758. 1>.

<». Getreidebezug und Salzhandel.

tsie» 0 (1625.) Da seit einiger Zeit der Kornkauf im Mailändischen den eidgenössischen Vog-
si>vz untersagt ist, obgleich vor wenigen Monaten mehrere Regimenter durch Luggarus gezogen
kchx,, , /'"en großen Theil der iin Lailde gewachsenen Früchte aufgezehrt haben, so werden die Obrig-

^ Gubernator zu Mailand anzuhalten, daß dieses Verbot relaxiert werde. Absch. 364. 0.
-iü) Die cnnetbirgischenUnterthanen beschweren sich abermals, daß ihnen der freie Kornkauf
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von Mailand noch iminer versagt werde. Die Gesandten der katholischen Orte schreiben beschall)

Mailand und auch der Marquis Dogliani wird um seine Verwendung ersucht. Absch. 387. c». (l63^

Weil die Unterthanen jenseits des Gebirgs bisher keine Moderation des Salzpreises erhalten haben,

ihnen ein Fürschreiben von den Gesandten der katholischen Orte an den Gubernator zu Mailand bewillig

Absch. 850. A. K3. (1638.) Da die Salzhändler den Preis des Salzes zu hoch halten, sollen die kü»>'

tigen Gesandten den Auftrag erhalten, zu verordnen, wie viel auf das Maß oder den Sack geschlagen wck-

den dürfe. Absch. 863. ä. K4. (l639.) Es wird die Frage aufgeworfen, ob nicht der Salzhandel in dc»

ennetbirgischen Vogteien zu der Obrigkeit Händen gebracht werden könnte. Jedes Ort soll seine Gesa»^

auf nächste ennetbirgische Jahrrechnung darüber instruiere», ob und wie dieß ohne Nachtheil für das La>

geschehen könne. Absch. 893. ä. <Z5. (1639.) Da vom Salzverkauf blos Privatpersonen den

haben, so sind die Obrigkeiten gesonnen, den Salzhandel zu ihren Händen zu ziehen, denselben an

Personen zu verleihen und noch einen bcsondern Zoll darauf zu legen, jedoch daß die Unterthanen nicht )

sehr beschwert werden. Die Anwälte von Lauis und Mendris bitten, man möchte sie mit dieser Neucru^

verschonen, da man ihnen zu der Zeit, als sie unter die glückliche Regierung der Eidgenossen geko""^'

seien, in Art. 9 ihrer Privilegien versprochen habe, daß sie sich selbst mit Salz versehen dürfen, von me

sie wollten. Das Ansuchen wird in den Abschied genommen. Uebrigens ist zu erwarten, was von Ba

aus geschrieben werden wird. Absch. 903. 6. <»<». (1642.) Einige Gesandte sind instruiert, darüber Z

verhandeln, wie das Salzgewerb zu Händen der Kammer gebracht werden könne. Da trotz dem den ^

schaften Lauis und Mendris gegebenen Privilegium etliche Privatleute mit mailändischen AdmodiaM^
Salzcontracte unter der Bedingung abgeschlossen haben, daß sie niemand andern! Salz zum Verkauf .

Landschaft Lauis geben sollen, so wird fiir gut erachtet, diesen Privaten sowohl als den Unterthanen, ^

man sich vorbehalten hat, jenes Privilegium zu mehren oder zu mindern, das Salzgewerb aus den H""

zu nehmen, und man glaubt dazu befugt zu sein, da die Obrigkeiten namentlich in den letzten Zeiten

Unkosten für die Beschützung der Lande gehabt hätten. Es wird daher den Obrigkeiten vorgeschlagen,

Salzgewerb für die vier Vogteien durch Investitur auf zwölf Jahre etlichen vertrauten Personen

Erlegung von 1200 Ducaten jährlich zu übergeben. Absch. 980. o. sSchwyz bestätigt den 5. Septe'""

Luggarus den freien Salzhandel durch seine Ortsstimme.j

7. Handel und Verkehr.
Aste,Art. <i7. (1618.) Lucern schreibt an die zu Brunnen versammelten zu Bellenz regierenden

sie möchten durch ein Schreiben Lauis und Luggarus das Verbot des Weinverkaufs ratificieren. Abscsi

t»8. (1621.) Zürich wird ersucht, in dein Schreiben an die ennetbirgischen Vogteien wegen der

ung der Münzen auch zu melden, daß sie mit Rücksicht auf den großen Weinmaugel, welcher in ecr ^

genosseuschaft zu besorgen sei, keinen Wein außer das eidgenössische Gebiet verkaufen sollen, zumal da ^

dem Mailändischen auch keiner verkaust werde. Absch. 199. ä. <»!». (1625.) Laut Berichts mir

Lauis und Luggarus der Fürkauf des Weins stark getrieben, so daß schon auf den Most Angebote

werden. — Die Landvögte werden von den Gesandten der katholischen Orte angewiesen, falls der m ^

liche Verkauf mißbraucht wird, solches zu verbieten. Absch. 371. e. 7<l. (1626.) Die ^esm^^„
Bellen;, Bollenz und Riviera regierenden Orte halten es für nothwendig, auf der nächsten siebe" ^

Tagsatzung den Antrag zu stellen, den Gesandten auf die Jahrrechnung aufzutragen, ein Verbot geg
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^gebührlichen Weinaufkaus zu erlassen. Absch. 388. 5. 71» (1626.) Uri führt Beschwerde wegeil des

^ aufs von ennetbirgischem Laudwcin, der mehrtheils nach Bünden geführt werde. — Ans Gefallen der
Weiten Hill soll den Landvögten zu Lauis und Luggarus geschrieben werden, daß sie dieser Unordnung

^sch> ^ (1630.) Es wird hervorgehoben, was für große Ungelcgenheiten

' Unkoiten diejenigeil, welche die Saumfahrtcn über das Gebirge nach Italien inachen, zu erdulden haben,

^ sie allerlei Gefahren, besonders Weinverfälschungen zu gewärtigen haben, und daß die Waaren ver-

dcch ^ ^^^en, wenn sie an Sonn- und Feiertagen still liegen müssen. Man läßt sich deßhalb gefallen,

>ne»^ ^üumer „ach vollendetem Gottesdienst an Sonn- und Feiertagen, die vier hohen Feste ausgcnom-

ivnn "^^"d>ert fortfahren und selbige Straßen, wie an andern Orteil auch gebräuchlich ist, brauchen

^ Dem Landschreiber des Thurgaus wird Befehl hinterlassen, die Landvögte in den cnnetbirgischen

davon zu benachrichtigen. Absch. 546. r. 73. (1635.) Auf die Nachricht, daß die von Lauis

^ Luggarus zumuthen, sie sollten denjenigen, welche vom Mailändischcn aus den Subiasker Markt

^"ilen, deil Durchpaß verweigern, halten die Gesandten der drei Länder es für das Zweckmäßigste

sie c "dernator zu Mailand zu ersuchen, den Unterthaneu daselbst zur Kcnntniß zu bringen, daß er, wenn

saa Seiiligeil deil Transit hindern sollten, den Kauf der Früchte auf dem Mailändischen unter-

^ " würde. Uri wird ersucht, dieses Schreiben auszufertigen, Graf Casati, es zu begleiten. Absch. 755. 5.

d>ei,'»l zu Lauis von Privatpersonen sehr viel Wein auf Fürkauf angekauft wird, wodurch,

dc» 9^rner dieß gestattete, großer Nachtheil entstehen würde, so wird von den katholischen Gesandten

Ka>is ""^Üwn voil Lauis, Luggarus und Mcndris ernstlich befohlen, solchen. Fürkauf zu verbieten. Der

Tcn 9" ^ cassiert werden. Dieser Bescheid wird Zürich mitgethcilt. Absch. 915. Ii. 7S. (1640.)

daß ..^"^'ögten zu Lauis und Luggarus wird von den Gesandten der katholischen Orte ernstlich befohlen,

daß Fürkauf des Weins steuern sollen. Absch. 935. ä. 7<i. (1641.) Uri führt Beschwerde,

Heil ^ Fürkäufer aus den ennetbirgischcil Vogteien viel Wein wegführen, der dadurch zu großem Nach-

^uiz ^ ^""des und der benachbarten Stäildc vcrtheuert werde. — Es wird deßhalb den Landvögten zu

^tra/ ^Ügarus und Mcndris befohlen, dieseil Fürkauf bei Strafe der Consiscation und noch anderer

ttl't,-^ verbieten; dieses Verbot soll sich aber nicht auf die Ausfuhr des Weines für den Hausgebrauch
Absch. 963.

!k. Zollsachen.

schlag^^' (1621.) Uri wünscht, daß in den cnnetbirgischen Vogteien ein Zoll auf den Wein gc-
w^de, da dieß auf mailändischcm Bodeil mich geschehe. Der Anzug wird aä rslsrenckuiu genom-

l (1621.) Etliche Gesandte habeil den Befehl, auf den Wein, welcher aus den

der I ^"is, Luggarus und Aleildris in das Mailändische geführt wird, einen Zoll zu legen, weil

^ndsl Mailand gegen die Kapitulation den Eidgcilvsseil um ein Drittheil erhöht worden ist. Die

de» ^ wünscht bei ihren 1573 zu Baden crhalteneu und 1612 bestätigteil Freiheiten geschützt zu wer¬

den . ^"^ülich daß sie für Brot, Wein und andere cssige Speise mit keiner Auflage sollen beschwert wer-

^ ^ Obrigkeiten jährlich 100 Kronen bezahlen. In Folge dessen nehmen die Gesandten die

^wcn" ^)rer Herren und Obern in den Abschied. Absch. 185. a. 7tt. (1623.) Da die Ein-

dasteht ^Lauis und Luggarus in den letzten Jahren gestiegen sind und die Zollverleihung be-
' wird den Herren und Obern anheimgestellt, ob der Zoll auf je zwei Jahre verliehen oder ein ehr-
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barer, vertrauter Mann angestellt werden soll, der denselben einzunehmen und den Gesandten Rechnung da"

über abzulegen hätte. Absch. 288. o. 8t». (1624.) Da gegen die Capitulation der Zoll zu Mailand s

fordert wird, so soll künftiges Jahr aus Anlaß der Erneuerung derselben darüber tracticrt werden. Abi '

323. e. Zil. (1628.) Uri beklagt sich im Namen der Gesellschaft d'Annvne, daß die zu Lauis und

garus, welche den Zoll in Händen haben, sich anmaßen, das Conduttageld zu steigern und den sich d"b

Weigernden die Waarcn in Arrest zu legen. — Es wird den beiden Landvögten aufgetragen, solcher '

ordnung zu stellern und keineswegs zu gestatten, daß der Zoll ohne Vorwissen der Obrigkeiten gesteh

werde. Absch. 453. 5. 82» (1631.) Um eine Gleichförmigkeit in Verleihung der Zölle herzusü'^'
wird verordnet, daß die Gesandten nicht befugt sein solleil, die Verleihung der Zölle vor Ablauf der

stimmten sechs Jahre vorzunehmen; geschieht es dennoch, so soll eine solche Verleihung ungültig sein-

561. ä. 83» (16?6.) Auf den Antrag Lucerns versucht man eine Vermittlung des Streites weg"! ^

Lauiser und Luggarnerzolls. Die Anwälte der Landschaften Lauis, Luggarus und Bellenz werden vor^
schieden, um ihre Beschwerde» und Documcnte vorzulegen. Da aber die von Bellen; ihre Documcntc

bei Händen haben, sondern dieselben ihrem Anwalt auf die Tagsatzung zu Baden gegeben haben,

Befehl hinterlassen, daß die Verträge der Parteien und die Documentc nachgeschickt werdeil sollen, w«

Abschiede zu Händen der Obrigkeiten einverleibt zu werden. Absch. 786. a. 8A. (1637.) In der

streitigkeit zu Lauis und Luggarus einerseits lind Bellen; andrerseits wird, nachdem die Anwälte die ^

teieu angehört, die Privilegien von Bellen;, von Sforza, Herzog von Mailand, und König Ludwig uuW'l ^
erwogen und die Zollbücher nachgesehen haben, ferner gezeigt wordeil ist, wie die Bellenzer ihr Privileg

mißbraucht haben, von den neun Orteil einhellig erkannt, daß die von Bellenz den Zoll zu Lauis, ^ i
garus und Magadino von alleil Waarcn, welche sie durch- oder wegtrügen, zu bezahlen habeil.

die Gesandten befugt wären, ihnen die Zollbefreiung für die Waarcn, welche sie für ihren Hcwsbw ^

kaufen, zu nehmen, weil sie dieselbe mißbraucht hätten, so will man die Entscheidung darüber den ^ ^
keitcn anheimstellen. Uri, Schwhz und Nidwalden nehmen an den Verhandlungen keinen Theil und wahr"'

Rechte ihrer Obrigkeiten. Absch. 822. a. 8S» (1646.) In die Befreiung der vier Vogteien von dem ih»e»^^

auferlegten Salzzoll willigen Basel und Schaffhausen nicht ein. Basel trägt darauf an, anstatt dieses ^

zolles eine gewisse Steuer auf die Landschaften zu legeil; die Mehrzahl der Gesandten läßt es aber ^
bewenden. Die Gesandten von Uri, Unterwaldcn, Zug, Basel lind Schaffhausen nehmen die Sache M

Abschied. Absch. 1095. Ic.

i». Abzug.

Art. 8K. (1623.) Schultheiß Sonnenberg, Landammann Zum Brunneil und Bnrgcrnleister ^

bcrger, welche letztes Jahr an den Herzog von Savoyen abgesandt worden waren, haben für die ^

birgischen Unterthanen die Befreiung von dem Gesetz der „Aubena" ausgewirkt, nach welche"' ^

Vermögen derer, welche in des Herzogs Lande Handel treiben, nach ihrem Absterben demselben zum ^

wird an die Landschreiber zu Lauis und Luggarus geschrieben, die Unterthanen aller vier Vogteien Z" ^

anlassen, den Gesandten für ihre Mühe und Kosten „einen Willen zu machen". Absch. 295. i. 8?« '

Basel hält für nothwendig, bei der nächsten Tagsatzung zu Badeil vorzubringen, ob nicht alle AbZ ^

den cilnetbirgischeil Vogteien um des gemeinen Nutzens willen der Kammer zugeeignet werden sollt""

Anzug wird in den Abschied genommen. Absch. 991. i. 88. (1642.) Zürich berichtet, daß etlich'
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^"dcr einiges Gut ererbt und bezogen haben, aber keinen Abzug davon geben wollen. Zugleich wird auch

lchtet, daß dieselben entweder zu Baden oder jenseits des Gebirgs Befreiungen erhalten haben. Alan

' es dabei bewenden, für die Zukunft aber wird beschlossen, daß die Gesandten ohne Einwilligung und

^ lc .'l der Obrigkeiten weder zu Baden noch jenseits des Gebirgs solche Befreiungen erthcilen sollen. Absch.

' 8». (1643.) Die Edeln Joseph Lambertenghi und Jakob Natti, Burger von Cvmo, welche un-

M zu Landlcuten der Landschaft Mendris angenommen worden sind und sich mit zwei reichen Töchtern

st verheirathct haben, haben, ohne Abzug zu bezahle«?, deren Hab und Gut weggezogen und dafür

bei <^^""uen vorgewiesen. Man läßt es zwar bei denselben verbleiben, auferlegt aber den Beiden,
m ^"atc zu Mailand dahin zu wirken, daß von dessen Seite Gegenrecht gehalten werde. Wenn

die k Erbschaften in das Herzogthum Mailand gezogen werdeil, so sollen die Landvögte

«vi >>^ Obrigkeiten zuständigen Abzüge zu Händen der obrigkeitlichen Kaminer beziehen. Dieses Gutachten

^ den Abschied genommen. Absch. 1004. o. »N. (1648.) Da bisher etliche Weibspersonen aus-

berheirathet und großes Vermögen aus dem Land gezogeil haben und man nicht weiß, auf welche

"st sie Ortsstinunen erlangt und ob sie dieselben bei allen Orten nachgesucht haben, so wird in den

- — genommen, ob es den Obrigkeiten nicht belieben möchte, deßwegen abermals einen Beschluß zu

Absch. 1149. i.

w. Mnnzsachen.

>lcn ^ Weil der Preis der goldenen und silbernen Münzen gesteigert und über die eid-

»cl ^ ^ Valvation erhöht «vird, soll «nan einen Ruf ergchen lassen, daß man das Geld nicht anders ab-

uls wie es diesseits des Gebirgs gäng und gebe sei. Absch. 23> 5. (1619.) De«?

bttre".^ Gesandteil der katholischen Orte geschriebeil, dein zu Baden ergangenen Abschiede,

^ ^^^uilg Geldes, nachzukommen. Absch. 54. A. »3» (1621.) Da die Un-

^stche'd" und Luggarus für sich selbst die Geldsortcn taxieren und Geldrufe erlassen, durch
^ ^genössischen Handelsleute zu Schaden kommen, so soll Zürich, wenn es die Zustimmung

^^eilden Orte erhalten hat, denselben schreiben, daß sie das Geld diesen Handelsleuten zu dem

^a«i ^„^uuehmen haben, zu welchem deren Obrigkeiteil es valutiert haben. Absch. 198. b. (1622.)

blejl,. ^ ^ eniletbirgischen Vogteieil gethancnen Ruf der Münzen halber gänzlich Ver¬

den ^b'sch. 229. f. «» ; (1623.) Da ill den vier Vogteien manche Geldsorten höher«? Curs als in

"Uuiin ^ wollen die eüleil Gesandteil dieselben abrufeil, die andern tragen dagegen Bedenken. Man

Drte ^ Sache in den Abschied. Absch. 288. ä. (1624.) Die Gesandten der fünf katholischen

ivjx daß die Münzsorten in den ennetbirgischen Vogtcici? die gleiche Geltung haben sollen,

^Khall/" "ud daß Luggarus keine Gewalt habe, die Münzen nach Gefallen auf- und abzurufen,

^»dte ^ ^"^u dafür erthcilten Stilnmen aufgehoben sein sollen. Es soll dieß den ennetbirgischen Ge¬

lten"/" ^ Instruction gegeben werden. Absch. 319. o. V7. (1624.) Die Gesandten sollen ihre Obrig-

auf ^ ^ Ernstes ermahnen, den Befehl zu schicke,?, daß in allen vier ennetbirgischen Vogteien das Geld

ku dieselbe Weise taxiert werde. Absch. 323. o.

tl. Kriegssachen.

a. Allgemeines.

' ^8. (1621.) Wegen der gefährlichen Läufe wird den Landvögten geschrieben, ein getreues Auf-
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sehen zu haben und sich für alle Fälle gerüstet zu halten. Absch. 171. x. (1627.) Man verni«»»'

mit Bedauern, daß eine ansehnliche Zahl hochdeutschen Kriegsvolkes, ohne darum jemand zu begrüßen.

allen Ueberwehren zu Magadino angelangt ist und nach den Bünden durchziehen will; es wird beigefügt

es sei das 3000 Mann starke Mansfeldische Regiment abgedankt worden. — Es wird an die Gesandt

auf der ennetbirgischen Jahrrechnung geschrieben, sofort zwei aus ihrer Mitte nach Mailand abzuord»^

um Vorstellungen zu machen. Den ennetbirgischen Gesandten, den Landvögten und Beamten daselbst uu

befohlen, denen, welche herwärts des Klösterleins sind, den Paß, jedoch ohne Ueberwehren, zu gcstu^

diejenigen aber oberhalb des Klösterleins zurückzuweisen und, wenn Gewalt gebraucht werden sollte, sei

sofort zu berichten. Absch. 436. ä. IKK. (1636.) Die ennetbirgischen Gesandten haben zwei SckM^

das eine von dem Grasen Serbelloni, das andere von dem Commissar Betschart zu Lauis an die Z

rechnungstagsatzung zu Baden geschickt, worin angezeigt wird, daß der Herzog von Nohan mit sc»

Kriegsvolk den Paß durch die ennetbirgischen Vogteien nach dem Mailändischcn zu nehmen

Obgleich man sich nicht einbilden kann, daß der Herzog dergleichen ohne Bewilligung wagen würde, su-

u»d'

7SS.
man doch für gut, ihn von einem solchen Beginnen durch ein Schreiben abzumahnen und den Gcsaud

jenseits des Gebirgs zu schreiben, sie möchten die ennetbirgischen Amtleute anhalten, wachsam zu sei" ^

wenn etwas begegne, den Obrigkeiten bei Tag und bei Nacht Nachricht davon zu geben. Absch- ^ .

Kit. (1644.) Da die französische Armee, welche Flecken und Schloß Arona belagert hatte, sich

gezogen hat, so abstrahieren die Gesandten der fünf katholischen Orte von einer weiter«? Berathung

lassen es bei der unlängst von Brunnen aus nach Bellenz und Luggarus erlassenen Verordnung bewc> ^

Absch. 1043. s. 1K2. (1647.) Den Anwälten der vier Vogteien wird das Project mitgetheilt, wie

eine Auflage ein Fond gebildet werden solle, damit für den Fall der Roth in Kricgszeiten Geld

sei. Jede Person nämlich, welche auf eidgenössischein Grund und Boden seßhaft ist und Hab

Renten und Gülten, Häuser oder was Anderes besitzt, soll von seinein Hab und Gut nach Abzug der ^ >

den und Beschwerden, welche jede Haushaltung darauf hat, von jedem Hundert Pfenning einen

wer unter 100 Gulden vermag 5 Lucernerschilling, der Arme sowohl als der Reiche jeder nach

Vermögen, es sei dasselbe in der Eidgenossenschaft gelegen oder außerhalb. Von dieser Auflage

du'»"
genommen Kleider, Kleinodien, Silbergeschirr, Gewehr und Waffen. Es wird die Steuer nicht zu H"'

der Obrigkeit bezogen, sondern jede Vogtei verwahrt das Geld bei sich unter drei bis vier Schlüsselu,^.^
man sich dessen im Fall der Roth zu Beschirmung der Eidgenossenschaft bedienen kann, doch nur aus ^

der Obrigkeiten. Wie laiige diese Auflage dauern soll, hängt von dem Gutachten der Obrigkeiten ^

Anwälten wird eine Abschrift dieses Projects zugestellt, daß sie es an ihre Gemeinden bringen- -

1131. x. 1K3. (1647.) Die ennetbirgischen Unterthanen beschweren sich bei den Gesandten aus

Jahrrechnung zu Baden wegen der Vertheilung der Contributionen auf die deutschen und die > ^

Vogteien — Den ennetbirgischen Gesandten auf der Jahrrechnung wird von Baden aus gesch^^".'^>i

möchten den Unterthanen verdeuten, daß es sich nichl um eine Contributivn zu Händen der Obr'b ^

handle, sondern darum, daß nicht bei künftigen Vorfällen die Last auf einer Vogtei ruhe, se» ^

allen andern mitgetragen werde. Sie sollen auch dafür sorgen, daß die Contribution auf Reiche uu

nach Proportion des Vermögens vertheilt und nicht blos von der Landschaft und den in Z,

sessenen, sondern auch von den „Credit-Briefen und andern Sachen" bezogen werden. Absch- ^,i

1K4» (1648.) Nachdem zu Baden eine Geldanlage für etwaige Nothfälle auf die vier ennctbwb
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^gteien gelegt und hernach zu Whl bestätigt worden ist, so mögen die Obrigkeiten den auf die ennetbir-
^ Jahrrechnung reisenden Gesandten für eine glimpfliche Exemtion Befehl ertheilen. Es wird auch noth-

^ ^ Baden aus durch ein Schreiben der Sache beförderlichden rechten Nachdruck zu geben.

!'Ub ^ ^ ^ Vogteien sollen gemäß dem letztes Jahr gemachten Project inner-
dreier Monate 5(XX1 Silberkronen zusammenlegen und jede nach Proportion des Vermögens dazu bci-

iiast"' ^ Kasten zu Lauis und Luggarus für etwaige Nothfälle deponiert, zu jedem
a z>vxj Schlüffel gemacht und der eine von dem Landschreiber, der andere von der Landschaftver¬

derben. Den Landvögten der vier Vogteien wird befohlen, den Einzug vorzunehmen. Absch. 1151. n.

b. Geschütze zu Jrnis.

ton. (1620.) Weil die „Stuck" zu Jrnis (Giornico) sehr schadhaft sind und in Abgang kom-
!eu ^ Baden deßwegen eine Anordnlmg getroffen werden. Absch. 110. k. 107. (1622.) Dem

^ Jrnis werden 6 Kronen aus dem gemeinen Seckel gegeben, um die Stuck daselbst mit „Schmutz
riibt ^ ^"ber z» halten". Ueber die Schadhaftigkeit derselben wird jeder Gesandte seiner Obrigkeit Be-

damit auf künftiger Jahrrechnung eine Anordnung getroffen werden kann. Absch. 241. a. 108.
^cher ' ^ findet, daß die großen zu Jrnis liegenden Geschütze bei einem Neberfall auf Bellen; nicht
Ach- pudern eher noch zu Schaden gereichen könnten, so wird für zweckmäßig erachtet, dieselben nach

^ schaffen oder an einem andern Ort sicher aufzubewahren.2. Weil das Holzwerk an diesen Ge-
isthadhaft ist, wird Hauptmann Tschudi zu Jrnis beauftragt, dasselbe aufzubessern. Absch. 505. 5.

'Hail ^^kemplar ist beigefügt: Zu Jrnis sind 8 große Stuck, nämlich 5 mit Wappen Frankreichs und
iind "eben einander, und 3 mit Venedigs Wappen; zu Lauis im Palast stehen 2 Stuck ohne Wappen,
Hra> ^ ^"chstaben, Frankreich bedeutend, bezeichnet; zu Luggarus im Schloß stehen 2 Stuck mit Wappen
^itci,^^ Mailands.) 108. (1629.) Der Gesandte Püntincr berichtet, daß früher in unruhigen
^selb Stücke auf Rädern, welche zu Jrnis gelegen, nach Lauis gefordert worden seien, daß aber statt
Tie z, " ^>er Landschaft Livinen, weil sie zu schwer waren, zwei leichtere Stücke geliehen worden seien,
wieder ^ begehrt nun, daß die Sache nicht vergessen werde, und daß man ihr diese zwei Stücke

möchte. Die Sache wird in dein Sinne in den Abschied genommen, daß wenn die von
tzxsg " ^ Eigenthumsrccht beweisen und das Jnventarium der empfangenen Stücke auflegen können, die
^>>cke künftiges Jahr dafür instruiert werden solle». Absch. 506. a. 110a (1634.) Der Antrag, die
^»vi, J^nis zu fassen und auf Räder zu bringen, wird wegen Maugel an Instruction in den Abschied
-i„z Absch. 681. c>. 1105. (1644.) Bei der Besichtigung der Geschütze zu Jrnis stellt es sich her-
>>en e, - ^ größere Zahl derselben nicht montiert ist. Es soll daher den Obrigkeiten vorgeschlagen wer-
l-eh, ^'tben entweder zu montieren oder zu verkaufen, weil man sie nicht mehr braucht und deren Auf-

^'"g jährlich 6 SilberkroncnKosten verursacht. Absch. 1038. o.
lz.

^^hältnist zum Bischof von Como; Stellung der Geistlichen gegenüber der

weltlichen Obrigkeit; Geistliche Immunität.
sps,
>^ye auch im Abschnitte Landvogtei Lauis Art. 234—253, und im Abschnitte Landvogtci Luggarus

Art. 158—163.)
kll. (1619.) Es wird ein Jntcrcessionsschreibenan den Papst bewilligt, des Inhalts, daß man
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hoffe, da der alte Bischof von Como resignieren nnd das Bisthnm einein seiner Vettern übertragen welst

daß alsdann der neue Bischof sich veranlaßt sehen werde, der Jurisdiction in den ennetbirgischen Bogst""'

halber einen Vergleich einzugehen. Absch. 67. x. 112. (1619.) Nri wird auferlegt, dein ErzbischoU'"

Mailand und dein Bischof von Como nachdrücklich zu schreiben, sie möchten Moderation eintreten laist"-

damit die Geistlichen in den ennetbirgischen Vogteien die Unterthanen nicht wegen geringfügiger Sach"

in den Bann thun. Absch. 80. o. 113. (1624.) Chorherr Hieronymus Nusca ist angeklagt lvo^^'

mit eurem Jüngling sich fleischlich vergangen zu haben, und ist zu Como in Gefangenschaft gesetzt und

der Tortur inquiriert worden, hat aber nicht bekannt. Da 1592 das Decret ergangen ist, daß die ^

Vögte die geistlichen Personen nicht allein in criminalischen, sondern auch in malefizischen Sachen ab>n

sollen, diesem aber seit einiger Zeit nicht nachgelebt wird, so wird die Sache zu Verfügung der Obrigst

in den Abschied genommen. Absch. 322. b. 114. (1626.) Der Bischof von Como stellt folgende

langen an die katholischen Gesandten: 1) Wenn eine weltliche Person ein Legat oder ein Berinü»^.
einem Geistlichen oder einer Kirche macht oder sonst das Seinige „vertestiert", so soll, wenn

wegen Streit entsteht, der Bischof oder dessen Vicarius darüber erkennen, obschon der Geistliche de»

lichcn „mit Recht annehmen würde". 2) Wenn ein Geistlicher mit einer weltlichen Person wegen

Zehntens uneins würde, so soll ebenfalls der Bischof oder dessen Vicarius darüber erkennen, obsche"

Geistliche den Weltlichen „in Recht nehmen würde", während bisher, wenn ein Geistlicher einen

in das Recht genommen hat, der Weltliche, wenn eine weltliche Person euren Geistlichen, der ^
Richter die Sache erörtert hat. 3) Wenn der Bischof einen Geistlichen zum Tode oder auf die

verurtheilt hat, so sollen die Landvögte dessen Güter nicht mehr confiscieren. 4) Da in der La» >

Lauis die Hälfte der Güter bischöfliche Lehen sind, so sollen die Landvögte nicht mehr befugt sein, " ^

malefizischcr Sachen die Güter zu confiscieren. — Die Gesandten finden, daß diese Begehren der

diction der Orte Abbruch thun und dem alten Herkommen zuwiderlaufen. Sie nehmen dieselben n> ^

Abschied. Absch. 390. ck. 113. (1628.) Laut Berichts des Landvogts zu Lauis hat der Bischt ^

Como allerlei Neuerungen vorgenommen, wodurch Obrigkeiten und Unterthanen beeinträchtigt werde"-

Der Bischof soll ermahnt werden, sich solcher Neuerungen, die den althergebrachten Rechten und

Helten zuwider sind, zu enthalten. Zu diesem Zweck soll sich der Landvogt mit den beiden Landschu^

zu Lauis und Mendris persönlich mit einem Schreiben zu dem Bischof verfügen. Absch. 454. t, ^

(1630.) Die Unterthanen der Vogteien beklagen sich iibcr den Bischof zu Como, 1) daß derselbe

lichen Stellen Ausländern gebe und, wenn etwa solche Unterthanen gegeben werden, sie mit

besetzt werden; 2) daß die Unterthanen, wenn sich Streitigkeiten wegen Legaten, welche den

Geistlichen vermacht werden, erheben, vor ihn oder seinen Vicarius citiert und im Falle

scheinens mit der Excomniunication bedroht werden, was den Dccreten zuwider läuft; 3) daß der'

verlangt, daß diejenigen, welche von ihm Lehen zu empfangen haben, dafür nach Como konnin"

während ein Decret von 1513 bestimme, daß die Lehen in ihrem Lande verliehen werden sollen; st'

die Unterthanen die Streitigkeiten, welche dcßwegen entstehen, zu Como erörtern lassen sollen. ^
beim Nuntius dahin zu wirken, daß vom Papste ein Vicarius generalis für die Vogteien aufgestr

der die Justiz administriere und aus dein bischöflichen Einkommen bezahlt werde, da der Bischof a> ^

Vogteien jährlich über 2200 Ducaten beziehe und die Unterthanen jährlich mehr als 1000 Dneast"^^;
chcn, wenn sie nach Como gehen müssen, um ihre Geschäfte daselbst zu führen. Absch. 534. ck. H?'
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den Bischof zu Como: 1) Dem Francisco Rovillio hat derselbe die Stcrbsacramentc verwei-

' ^°il er die vermeintlichen bischöflichen Lehen auf seinen Gütern nicht empfahen wollte, wie sie auch

sten " unbedeutender Ursachen abgeschlagen worden seien. 2) Wenn Streit wegen Legaten zu Gun-

die'n^ oder der Geistlichen entstehe und die Priester uotoros seien, so verlange der Bischof, daß

3) dor ihm oder seinem Vicarius Antwort geben; Nichterscheinende trifft die Excoinmunicatioil.

u»d ^ ^ Priester mit Geld bestraft, so nehme es der Bischof zu seinen Händen, statt es an die Kirche

Ren^ zu verwenden. 4) Die Priester müssen wegen jeder geringfügigen Sache nach Como
' Rührend ein Vicmrius Asnorulis zu Lauis residieren sollte, da das bischöfliche Einkommen in diesen

Ben^ 2(XX) Ducaten beläuft. 5) Auf die Propsteicn, Erzpriestereien, Chorherrcnpfründen und

^oii Fremde gesetzt worden, während die mit Unterthauen besetzten Pfründen gegen die Decrcte

Yen' ^ Pensionen beschwert werden. Absch. 632. L. 11L. (1635.) Da der Bischof von Como sich

solltet schwebenden Streitigkeiten beizulegen, so sind die katholischen Gesandten der Ansicht, es

k»»d' ^cmdten auf die Jahrrechnung jenseits des Gebirgs der Auftrag gegeben werden, sich zu er-
schriftlich aufzuzeichnen, wie und worin wider die alten Bräuche procediert worden sei, und

^>c» ^ billiger Weise zu beklagen habe, und mit dem Bischöfe unter Vorbehalt der Ratification

dich- zu schließen. Absch. 741. k. litt. (1635.) Der Bischof von Como beschwert sich, daß

^gtc» ^ Lehengüter, wenn deren Besitzer sich in malefizischen Sachen verfehlt haben, von den Land-
worden seien. Es wird geantwortet, daß die Amtleute versichern, daß solche bischöflichen

^üter,l"-">und ohne allen Eintrag cvnfiscicrt werden, und keine andere Beschwerde auf solchen

bei d" ^^uil allein, wann ein neuer Bischof zu Como erwählt wird oder der Hausvater abstirbt, sich

gleiH ! " öu Präsentieren und mit einem geringen Pfenning sich wiederum investieren zu lassen." Zu-
»nl>' Gesandten erbötig, den Landvögtcn zll befehlen, daß sie bei Confiscierung solcher Lchengüter

^rkailf der confiscicrten dem Bischof dessen Gerechtsame vorbehalten, damit er ungeachtet der

solche/^"" Zü'galia erhalte. Da aber der bischöfliche Vicarius urkundlich nachweist, daß die Besitzer

>nit ^ch durch einen Eid verpflichtet haben, dem Bischof zu gehorchen und auf dessen Begehren

Zeit Waffen ihm und dem Bisthum zu Hülfe zu ziehen, so findet mau, daß dieser Eid mit der

Obrigkeiten nicht geringen Abbruch thun könnte. Dagegen anerbietet der Vicarius im

^tiv» s ,^ ^schofs die Aufhebung dieses Eides, wenn die Obrigkeiten diese Lehengüter vor der Confis-

flilterth^^ ^'llen. Absch 743. ä. 120. (1635.) Die Gesandten verlangen, daß der Bischof, damit die
s>a ^ nach Como reisen müssen, einen Vivarius generalis in den Vogtcien halten solle, zumal

solch^ großes Einkommen aus denselben beziehe. Der Vicarius erklärt, daß der Bischof jährlich einen

gerj,,^ ^'n wolle, welcher der Unterthauen Beschwerden anhören werde, damit dieselben nicht für jede
"ach Como gehen müssen; bei schweren Fällen wolle er auf Begehren der Parteien einen sol-

»icht Idiä. b. 121. (1635.) Die Gesandten beklagen sich, daß Geistliche für malefizische Verbrechen

^h>»en "^rcnd bestraft werden, und erklären, daß die Obrigkeiten in diesem Falle solche zu ihren Händen

^hand ^ dein Lande schaffen werden; ferner, daß die Kleriker, welche blos guatuor minores haben,

^ an ^"gebühr verüben und verbotene Wehren tragen. Der bischöfliche Vicarius antwortet, man werde

Bestrafung solcher Geistlichen nicht mangeln lassen und dem Landvogt gestatten,

^ ^sftm Andere, welche Fehler begehen oder „Fünstling" tragen, aus der That betreten werden,

'Omen; alsdann möge dem Bischof davon Anzeige gemacht werden, der dann dieselben exemplarisch
218
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bestrafen werde. Ibiä. i. 122. (1636.) Trotz aller Bemühungen scheinen, wie die Erfahrung zeigst ^

Streitigkeiten mit dem Bischof von Como nicht beigelegt werden zu können, wenn nicht der Papst d"

seine Autorität in das Mittel tritt oder, wie die drei alten Orte schon früher vorgeschlagen haben, ein eige

ner Bischof gestattet wird, welcher aus den auf dem Territorium der Orte liegenden Einkünften zu erhalt

wäre. Absch. 772. 1. 123. (1637.) Da die Geistlichen in diesen Vogteien, wenn sie ein Verbrecht

begangen haben, vom geistlichen Stab sowohl in Malesiz- als Criminalsachen zu gelinde bestraft werd^

und dadurch Aergerniß entsteht, so hat schon vor zwei Jahren der Bischof von Como den Landvög^

gestattet, Geistliche, wenn sie auf der That betreten werden, in Gefangenschaft zu legen; alsdann aber st

sie dem geistlichen Stab übergeben werden, welcher sie exemplarisch zu bestrafen habe. Absch. 821. b. »

(1641.) Uris Gesandtschaft ist instruiert, zu verlangen, 1) daß die Geistlichen unter dem Aisthum 6o>

verbunden sein sollen, den Landesverordnungen nachzuleben; 2) daß die Geistlichen, welche mit derbes
Wehren betreten werden, gleich andern Ilebertretern vom Landvogt bestraft werden sollen; 3) daß die

terthanen nicht schuldig seien, auf die Citation des Bischofs in eine andere Jurisdiction zu gehen, st" ^

daß sie auf dem Territorium, wo sie seßhaft sind, zu beurthcilen seien; 4) daß alle Neuerungen aststi

werden sollen, welche „gegen der Priesterschaft" des Gewinns willen eingeführt worden seien; 5)

Bischof gehalten sein soll, eine gewisse Zeit im Laude zu wohnen; ingleichem stellt sie die Frage, ob es >

an der Zeit wäre, einen eigenen Bischof zu verlangen; 6) bringt sie die Angelegenheit des Priesters

Trevano zur Sprache und stellt 7) den Antrag, daß der Posseß der Confiscationen der geistliche» ^
thäter in Händen der Kammer bleiben soll. Die Gesandten von Lucern und Obwalden, ohne Insten

nehmen diese Anträge all rskorsnäum. Absch. 947. 6. 123. (1641.) Es werden von den sieben

lischen Orten an den Bischof von Como zwölf Verlangen und Beschwerden gestellt. Absch. 951. k- ^ ^

(1641.) Hieronymus Jauch und Giacomo Lac, Unterweibcl zu Lauis, beschweren sich, daß sie

Begleiter, weil sie auf Befehl der Gesandten zwei Priestern die verbotenen Wehren zu Luggarus

mcn hätten, von dem Bischof zu Como in den Bann gethan und dergestalt verfolgt worden seien, daß ^

des Bischofs Diener auf eidgenössischein Boden nachgesetzt hätten, um sie gefänglich nach Como zn

Es wird dcßwegen an den Nuntius Farnese und den Bischof geschrieben, auch den Landvögten Z» ^ ^

brauchen und sie verhaften zu lassen, inzwischen aber wegen des Einen und Andern zu proccssieren

und Luggarus befohlen, ihnen Schirm zu geben, gegen des Bischofs Diener im Fall der Noth Gew^ '
und ^

Obrigkeiten davon Bericht zu geben. Den Klagenden, welche nur die Befehle vollzogen haben, läßt ma»

den Landvogt zu Lauis 50 Kronen an ihre Kosten geben und nimmt die Sache in den Abschied,
da>n^

find"

die

n

künftig über das Gebirg fahrenden Gesandten instruiert werdeil können, wo solche Kosten wieder Z» ^

seien. Absch. 955. cx. 127. (1641.) Landamman Tanner von Uri macht auf die Uebergriffe

schofs von Como aufmerksam, daß er Citationen und „Leibhaftung" auf eidgenössischem Terriwri""'^

erlaube, Pensionen auf die Pfründen lege, daß die Priester verbotene Wehren tragen und anderes

geben; daß die Cominunität zu Mendris vergeblich vertröstet worden sei, man werde exemplarische

Personen dahin setzen, welche die Jugend unterrichten. Die Gesandschaft Lucerns wird ersuchst ^

mit dem Nuntius zu conferieren und um Abhülfe anzuhalten. Tanner übergibt ihr alle Acten.

63. lv. 12«. (1642.) Da vom Nuntius in Betreff der vom Bischof zu Co.no in die Exco.nnlN"ic"

cklärten Soldaten, der auf die Pfründen in den Vogteien gelegten Pensionen, der Erhaltung des d-

Standes im Collegium zu Mailand und des Klosters St. Johann zu Mendris noch keine Erklärung
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ist, so wird Landammaiin Tanner ersucht, deßwegen mit dein Ziuntius zu reden. Absch. 973. Ii.

« (1642.) Landammann Tan»?er berichtet, wie durch die Uebcrgriffe des Bischofs von Como die jen-

des Gebirgs regierenden Orte an ihrer Hoheit und Autorität verletzt werden, so daß nunmehr ein

^ ""treten müsse; derselbe gehe in seiner Vermessenheit so weit, daß er selbst um die Dispositionen
Papstes und des Nuntius sich nicht bekümmere. Die zu Bellcnz regierenden Orte, welche besonders

^) leiie Ucbergriffe beeinträchtigt würden, wendeten sich nun vor Allem, wie billig, an die katholischen
7 ^ damit man sich zu einer Maßregel entschließe und man nicht gcnöthigt sei, den Recurs bei den un-

Orten zu suchen. Diese Maßregel bestehe darin, daß das bischöfliche Einkommen, welches aus

/"netbirgischcn Vogteien bezogen werde, so lange in Arrest behalten »verde, bis die gebührende Repa-

erfolgt sei. Die katholischen Gesandten vereinigen sich nun nach langer Verhandlung dahin, daß die

sandten jedes Ortes zu Baden in Betreff der vorgeschlagenen Maßregeln mit Instruction versehen cr-

^ "«i sollen, und daß bei dieser Gelegenheit über alle gegen den Bischof vorgebrachten Beschwerden eine

^"thnng einzuleiten sei, damit ähnliche Ucbergriffe künftig ferngehalten werden können. Absch. 983. f.
> . ' (1643.) Da laut alter im Jahr 15)97 bestätigter Decrete und Satzungen die Obrigkeiten sich vor-

H an haben, die geistlichen Personen zu strafen, die Amtleute aber aus Besorgniß vor dein geistlichen

annehmen, so wird beschlösse»?, die Sache vor die Obrigkeiten zu bringen, damit auf

halt ^^"stung zu Baden ei»? Beschluß gefaßt »verde, an welchen sich die Landvögle der vier Vogteien zu

tem" Absch. 1094. Ii. 134.» (1643.) Schwyz »veist darauf hin, chaß den ennetbirgischen Un-

Bischof von Com» viele Ungclegenheiten verursacht werden. Mai? »vill den Bericht der

l>°sstr^ Gebirg geschickten Gesandte»?, die deßhalb auch Befehl haben, abwarten. Falls sie keine Ver-
bawirkt habe»?, solle»? die bischöfliche»? Gefälle i»? de»? ennetbirgischen Vogteien mit Arrest belegt

ich?Schwhz und Unterwalden wird aufgetragen, die Sache zu exequiere»? und a»? de»? Papst zu

^n? ^ "'bchtc einen Generalcommissär i»? die Vogteien abordnen, damit man der Streitigkeiten mit

^>»c entledigt »verde. — Die Gesandten von Lucern und Solothur»? habe»? i»? Betreff des Arrestes

da»a' Falls man a»? de»? Papst, de»? Legate»? und de»? Bischof nochmals schreibe»? »vill, sind sie

sg^ überstanden. Absch. 1007. s. 132. (1644.) Der päpstliche Legat Gavotti begehrt, daß die Ge¬

best ' ^ Bischofs von Como i»? de»? ennetbirgischen Vogteien, welche mit Arrest belegt »vorbei? sind, »nieder

stl» ^^"ben. Zugleich anerbietet er sich, falls ihn? die Klagpunktc wider de»? Bischof »nitgcthcilt würden,

bei ^ "lstichstes zu thun, damit die Sache zur Satisfaction der Orte erledigt »verde. Mai? läßt es jedoch
bx.. ^ Arrest verbleibe»? mit der Erläuterung, daß man den? Bischof vo»? seine»? Gefälle»? nichts zu nehmen

s-x. ^ Den Landvögte»? »vird geschrieben, daß der Arrest bis auf ferner»? Bescheid zu bleibe»? habe. Den?

Aiscl ^rden die Beschwerdepunkte zugestellt und derselbe gebeten, i»? Ron? dahin zu wirken, daß der

hst.- ^ dergleichen de»? Obrigkeite»? und den Untcrthanen unleidliche»? Sachen abgemahnt werde. Die

Rill' Lucerns und Solothurns willigen ii? de»? Arrest nicht ei»?. — sEtliche katholische Gesandte
bieil Landbuch und Abschiede ausdrücklich die Bestimmung enthalten, daß die regierenden Orte

»i»d ^(Aichc und Weltliche i»? Eivil- und Criminalsachen zu richte»? habe»?, so sollte es dabei verbleibe»?

6ize? ^ Bischofs ferner»? Uebcrgriffe»? zu begegnen, das Bisthun? demselben aufgekündct, ein unabhän-

^n? ^ gesetzt und ihm das bischöfliche Einkommen in den Vogteien assigniert werde»?,

^chtr ^ d)ären da»?»? die Ei??griffe i»? die weltliche Jurisdictio»? wohl zu verwchrcn. Dieß ei»? späterer
und nur in? Zttrcherexemplar.s Absch. 1041. k. 133. (1645.) Der Nuntius ersucht die Ge-
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sandten der katholischen Orte um Aufhebung des auf die Gefälle des Bischofs von Com» gelegten Arrests
Lucern, Obwalden und Solothurn reden der Aufhebung das Wort. Die übrigen Gesandten rathen z»
Erklärung über die Handlungsweise des Bischofs, durch welche der Arrest herbeigeführt worden sei, daß^
Orte sich nichts zuzueignen begehren, daß ihnen nicht zuzumuthensei, den Arrest aufzuheben. Sie schlagen ^ -
durch die Vermittlung eines Ausschuffes der drei alten Orte vom Nuntius zu vernehmen, was für ein iv >
vorgeschlagen werde, den Arrest aufzuheben, ohne das Ansehen der Orte zu schmälern. Die oben genaiw
drei Orte ersuchen die übrigen dringend, sich an sie anzuschließen oder es wenigstens bei nächster ^ ^
heit, wenn sie es jetzt nicht könnten, zu thun. Lieber wäre es ihnen, wenn sie es dermalen könnten, "
man sich einläßlicher über die dem neuerwählten Papste abzustattende Gratulation besprechen könnte. -
1053. i. 13A. (1645.) Es wird von dem ärgerlichen Leben der Kleriker, namentlich derjenigen, we
nur guatuor minores haben, berichtet, daß sie ihren Rock von sich legen und unter solchem Schein ^ ^
tene Wehren tragen und allerhand Muthwillen treiben in der Voraussetzung, daß die Landvögte
fugt seien, Hand an sie zu legen. Da aber lallt des obrigkeitlichen Decrets von 1590, das im
Satzungsbuch enthalten ist, die Obrigkeiten diese Befugnis; sich vorbehalten haben, so lassen sich ^ ^
sandteil gefallen, daß die Landvögte und Amtleute die mit dein geistlichen Habit Bekleideten, welche ^
botene Wehren tragen oder „in andern Nebeln ergriffen werdeil", gefangen nehmen und nicht ^ilassi^.^
es sich herausgestellt hat, ob sie Priester seien oder nicht, und je nach dein Befunde sie strafen-
1067. u. 1443. (1645.) --Auf die vor zwei Jahren vorgelegte Frage, wie sich die Landvögte >
leute des Processierens wegen gegen fehlbare Geistliche zu verhalten haben, da der Bann über sie ver ^
werde, ist von Seite der Obrigkeiteil noch keine Antwort erfolgt. Die Sache wird daher nochwa - ^
Obrigkeiten heimgebracht. Idick. 5. (1646.) Der Bischof von Cvmo läßt die Gesandte",^
sieben katholischen Orte ersuchen, den Landvögten zu befehlen, aus den Diaconus Carolus ^
welcher vom Bischof aus dem ganzeil Bisthum Coino verbannt ist, ein wachsames Auge zu
ihm denselben, wenn er in den Vogteien betreten würde, auszuliefern. Das Urthcil über dcuscll'w .
aber nicht für capitaliter ergangen angesehen, da es nicht durch Trompeten oder öffentlichen Anschlag
wordeil ist. Absch. 1095. x. 137. (1646.) Der Bischof von Como ersucht die katholischen Gesandten, sie
den Landvögten befehlen, ihm zur Behändigung solcher geistlichen Personen, welche ohne Furcht
in Ungehorsam leben, behülflich zu sein; er verspricht Belohnung und Ersatz der Kosten. Unter
der Ratification wird ihm entsprochen. I6iä. g. 133. (1648.) Es wird aufmerksamgen,acht, va»
vielen Mißbräuchen,welche von der geistlichen Obrigkeit toleriert werden, einer, der ärgsten sei, ^ ^
priesterliche Habit und die guatuor minores nicht mit Berücksichtigung des Alters und der
Personen ertheilt und gestattet werden, weßhalb denn allerlei Leichtfertigkeiten zun, Aerger des
biderben Mannes vorkommen. Da der Bischof von Como trotz wiederholten Vorstellungen kein .x»
gethail hat, so wird Lucern ersucht, dem Nuntius in aller Orte Namen die nöthigen Vorstellungen
zu machen. Absch. 1148. n. 139» (1648.) Da es vorkommt, daß Unterthanen ihre Streitigkeit^ ^
stern und andern geistlichen Personen zu comprvmittieren oder zu entscheiden übergeben, s"
Verordnung durch einen öffentlichen Ruf publiciert, daß es bei 100 Kronen Buße verboten sei,
oder andern „Religionspersonell" einige Händel zum Compromittieren zu übergeben; jedoch seil de» ^
lichen zugelassen sein, zu helfen in Sachen das Beste zu reden, wenn es aus christlicher Liebe ges^
um Einigkeit zu stiften. Absch. 1149. s.
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13. Geistliche Pfründen; Placet; Besteuerungen.

Art. l4ü. (1619.) Da es geschieht, daß Geistliche und Kirchen Güter von Particularcn und Ge-

Bilsen und dafür die Steuerfreiheit in Anspruch nehmen, diese von ihren Gütern Particularcn mit

>1 ^"^reiheit verkaufen, so wird folgende Verordnung in den Abschied genommen: Wenn die Geist-

. Güter kaufen, welche Steuer gegeben haben, so sollen diese auch ferner die Steuer geben, und

die " ^ wiederum verkaufen, so sollen sie die Steuer gleichfalls geben; die Güter aber, welche an

^^kteshäuscr gegeben werden, sollen steuerfrei sein nnd bleiben. Absch. 72. a. l4l. (1622.) Es
> ^^ket, daß der Papst ein Mandat habe publicieren lassen, daß auf alle geistlicheil Benesicicn und

»,' Steuer gelegt werden solle. Da das in diesen Vogteien niemals in Hebung gewesen ist,

^ ^ in den Abschied aufgenommen. Absch. 240. ä. 142. (1625.) Da die Pfründeverleihungen vom

ii, k Peilsionen beschwert und die Pfründen an Ausländer vergeben werden, so wird dieß

A Ebschied gcilommen, damit dieser Uebelstand beseitigt werde. Weil ferner Geistliche in den Vogteien
den >l>w bivi'n ^II> s>>/i>>i> faimi'n s,.

^ e» ^ katholischen Orte beauftragt, deßwcgen mit dem Nuntius zu reden. Absch. 363. e. 143»

Ii- ( Es wird berichtet, daß der Bischof von Cvino zu Rom vom Papste erlangt habe, daß die Geist-

Ilere" ^ eniletbirgischen Vogteien den Posseß lind das Placet bei Verleihung der Propsteien, Erzprie-
. Chorherrenpfründen von den Landvögten zu empfangen nicht mehr schuldig scien. Da dieß der

>u»g vvn 1513 und deren Confirination von 1584 lind den alten Bräuchen und Gerechtigkeiten zuwider-

und bösen Buben Schirm geben, so daß die Amtleute nicht Hand an dieselben legen können, so

liiust c . -

^' w wird die Sache zu Händen der Obrigkeiten in den Abschied genommen. Absch. 691. a. Iii.

lvlle ' ^ m'ehrmals Streit erhoben hatte, welchem die Verehrung für das Placet gehören

^635.)

aber'. Landvogt eine Erzpriesterei, Propstei oder Chorherrenpfrlinde erledigt werde,

vorh s'^chchkgenden Landvogt der Posseß und das Placet gegeben werde, so wird unter Ratisicatious-

dst, Nm erkannt, daß in einem solchen Fall dem Landvogt, unter dein die Vacanz eintrete, zwei Drittheile,

Nachfolger, welcher den Posseß gebe, ein Drittheil der Verehrung gehören solle. Absch. 743. o.

bin ' Bisher hatten die Landvögtc bei Vacanz der Propsteien, Erzpriestercien und Chorhcrrcn-

b>erd'. ^jährliche Einkommen zu beziehen. Der Bischof wünscht, daß dieser Gebrauch abgeschafft

^»fü ' andern Fürsten und Potentaten nichts bezogeil werde. Die Gesandten schlagen vor, daß
^ Eleistlichen, welche eine Pfründe bekommen, gehalten sein sollen, den Posseß und das Placet vom

l!obc>, ^ nehmen und dafür demselben die Hälfte dessen, was iin Fiscus der Pfründe sein wird, zu

^ie a, Vorschlag nimmt der Vicarius unter Ratisicationsvorbehalt an. Ibiä. k. 14t». (1635.)

^s^udten begehreil, daß der Bischof ans die herwärts des Gebirgs befindlichen Vogteien keine „Pen-

Aus/! vacante Pfrüiiden keine Fremden setze. Der bischöfliche Vicarius antwortet, daß die

Nbllilg der Pensionen vom Papste abhänge; die Obrigkeiten möchten sich an diesen wenden. Ihrem

Begehren werde der Bischof entsprechen. Idiä. 147. (1636.) Die Mehrzahl der katholischenGl
eil z

ist instruiert, daß künftig die ErzPriester-, Chorherren- und Pfarrpfründen den halbeil Thcil des

^kvlnmens eines Jahres den Landvögten für das Placet geben solleil. Die evangelischen stimmen

dies^ ^ nehmen die Sache in den Abschied; die katholischen erklären, daß, im Fall die Geistlichen bei

^re„ ^.^"iatioii nicht bleiben sollten, ihre Herren und Obern der alten Ordnung nichts werden dero-
' lassen, ivie vorhin taxiert wordeil sei. Absch. 786. v. 143. (1639.) Ein jeder Gesandte wird
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seinen Herren und Obern über den der Geistlichen halber gestellten Anzug Bericht zu geben wissen.

882. k. 1/19. (1639.) Obgleich in den 1597 errichteten Decreten festgesetzt und seither mehrmals va'

abschiedet worden ist, daß die Erzpriestereien, Propsteien und Chorherrenpfründen vom geistlichen Stab »iä"

dürfen belastet werden, diese Bestimmung aber nicht beobachtet wird, so wird für nothwendig erachtet, d»'

sen Uebelstand wiederum vor die Obrigkeiten zu bringen. Absch. 902. <1. 139. (1640.) Da das

Land dadurch beschwert wird, daß auf alle Pfründen und Beneficien, so gering deren Einkommen auch ^

Pensionen gelegt werden, in Folge dessen tüchtige Priester nach andern Pfründen sich umsehen, untaugu'

hingegen gewühlt werden müssen, so soll der Nuntius gebeten werden, beim Papste um Abhülfe ei».'"

kommen. Absch. 928. 131. (1640.) Obgleich gegen das Dccret von 1597 und den vorjährige»

schied der Bischof zu Comv dem Erzpriesterthum Riva 100 Kronen jährlich zu zahlen auferlegt hat u»d

schlössen worden ist, daß Priester, welche dergleichen Pensionen zahlen, durch die Landvögte ihrer Pfrü»^.
entsetzt werden sollen, läßt man es dabei bewenden und ersucht die Herren und Obern, die Gesandte» '

künftige Jahrrechnung dahin zu instruieren, daß sie einen 'Ruf zu Abstellung dieser Pensionen erlassen s»^

Absch. 929. A. 132. (1642.) Um dein Uebelsiande abzuhelfen, daß die Pfründen jenseits des Gel»r^

gar ungleich und übermäßig mit Pensionen beladen werden, soll die bereits deßwcgen aufgesetzte ^ ^

sofort dein 'Nuntius übergeben werden. Absch. 976. e. 133. (1642.) In Betreff der vom ^
dem Bischof von Como auf die Pfründen gelegten Pensionen wird beschlossen, daß im Rainen der

katholischen Orte an den Papst um Aufhebung derselben geschrieben und dabei angedeutet werden s»^

den Priestern, welche die Pensionen ferner bezahlen, von den Landvögten ihr Einkommen in Arrest w

gelegt werdeil. Absch. 980. e. 13/1. (1642.) Die Gesandtschaft Uris hebt hervor, wie schwer die

den init Pensionen belaste! seien, wie spöttisch der Bischof von Como nicht nur die Unterthanen

sondern auch in seinen Antworten gegen die Orte selbst auftrete. Sie stellt auch die Frage, ob es "

besser wäre, die von Mendris vertriebenen Mönche des ServitenklosterS nicht mehr dorthin zurück^

zu lassen, sondern anderswohin zu versetzen. Bei dieser Gelegenheit beklagen sich auch die zu

regierenden Orte über das Benehmen des Bischofs und begehren, daß man, wenn nicht in aller

men, so doch wenigstens iin Namen der drei Orte durch den Landvogt zu Lanis dein Bischof seine daß,

befindlichen Gefälle in Arrest legen möchte, widrigenfalls sie Befehl hätten, die Sache vor sänimtliche r<Ä"

rendc Orte zu bringen. Da die Instructionen der Gesandten auseinander gehen, wird kein Beschluß iß'

blos Uri gebeten, die Sache einstweilen noch nicht vor die andern Orte zu bringen. Ueberdieß wird

Cardinal Barberini um Aufhebung der Pensionen geschrieben und an den Bischof von Como »uf ^

kei»e

er

voriges Jahr zugeschickte Antwort eine Replik erlassen. Absch. 985. 22. 133. (1643.) Da vo»

wegen Aushebung der auf die Pfründen gelegten Pensionen nach Rom geschickten Abordnung »arß

Antwort erfolgt ist. wird im Namen der fünf katholischen Orte an den Gardelieutenanr geschrieben, daß

in geziemender Form die Sollicitation in Bewegung setzen möge. Absch. 997. m. 13«. (1943.)

einem Brief des Gardelieutenants in Rom vernehmen die katholischen Gesandten, daß die Beschwerde

die Belastung der Pfründen mit Pensionen von Seite des Bischofs von Coino an den Nuntius re»»^'

worden sei. Dem Gardclieutenant wird durch Vermittlung Lucerns für seine Bemühung gedanr»

1000. k. 137. (1643.) Die im Auftrag des Papstes vom Nuntius wegen der Pensionen, »"t

die Pfründen belastet sind, gegebene Antwort befriedigt nicht, da in derselben erklärt wird, daß "w"

Eingriff in das Einkommen der Pfründen thun diirfe, welches die frühern Päpste denselben aus Gnade» itz
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Kütten. Die Mehrzahl der Gesandten ist der Ansicht, man könnte auch, ohne das Mittel des Arrestes an-

Zweck dadurch erreichen, daß man noch einmal in den Nuntius dringe, ihm die Beschwerden

- ^ und ihn bestimme, die Sache gehörigen Ortes wieder in Anregung zu bringen. Lucern anerbietet

iend Schultheiß Fleckenstein zu schreiben, daß er hiezu seine Officien anwende. Zugleich wird für pas-
erachtet, daß die über das Gebirg reisenden Gesandten eine spccificierte Information über die Sache

^gcbcn möchten, durch welche die Petition der Orte unterstützt würde. Absch. 1003. o. 138. (1645.)

den a' Vvgteien die geistlichen Pfründen mehreutheils in den Besitz von Fremden kommen, so wird

^^'^ögten verboten, künftig solchen Fremden das Placet zu geben und den Besitz zu gestatten, selbst
u> sie twn der Tagsatzung zu Baden oder anderswoher Erlaubnis; bringen sollten. Wenn jedoch Unter¬

iba ^ H^zogthums Mailand von ihrer Obrigkeit eine Erklärung bringen, daß sie hierseitige Unter¬

er, ^ Rlailändischen zu Pfründen adnuttiere, sollen die Landvögte denselben das Placet nicht verwest
U- Alles unter Vorbehalt der Ratification. Absch. 1067. k. 1311. (1645.) Die Gesandten auf der

der Zu Lauis hatten ein Dccret publiciert, daß kein ausländischer Geistlicher in der Botmäßigkeit

. ^^uden Orte eine Pfründe erhalten dürfe, und hatten den Beamteten im 'Rainen der Obrigkeiten

>i„d ° ^gleiche» Geistlichen das Placet zu crtheilen. Dagegen erhebt der Propst zu Mcndris Einsprache

^ Zahlt die Priester aus deu Vogteiei; arif, welche auf dein Mailändischcn einträgliche Pfründen besitzen,

den ^0chluß auf der Jahrrechnuug nur vorschlagswcise gefaßt worden ist und dessen Ausführung

^gcb/ ^ Bogteicn ztln, Ztachtheil gereichen würde, so wird dem Landvogt zu Lauis der Auftrag
6"ter Nianier deiiselbeu aufzuheben und dem Propste zu Mendris Keuutniß davon ztl geben.

W74. Z.

14. jtirchendisciplin.

^eiclm (1638.) Während bisher die deutschen Amtleute in den Vogteien sich eines deutschen

^Nc» n Capuciners aus der inailäudischen Provinz bedient halten, will der Provincial

erm^ Beichtvater mehr gestatteii. Es wird für nötbig erachtet, daß die Obrigkeiten den Nuntius

»Villip '' Papste auszuwirken, daß für die Deutschen in diesen Vogteien ein deutscher Beichtvater be¬

ehre Rbsch. 862. st. Kil. (1630.) Da der Provincialgencral der Eapuciner seit einem

Richte k" " ""6 der mailändischcn Provinz mehr geben will, um zu Lauis und Luggarus

ii»l> ^ Zu hören, während die Landvögte, Amtleute und deren Hausvolk des Italienischen unkundig

der d» den katholischeil Gesandten^ail dcil Nuntius geschrieben, er möchte dafür sorgen, daß ein

I<j> ^ Sprache kundiger Eapuciner nach Lauis und Luggarus verordnet werde. Absch. 902. x.

^lche ^raf Casati ersucht, folgeirde Ordiluilgei; iil Betreff der katholischen Religion einzuführen,

'^rend i katholischen als von den protestierenden Landvögten beobachtet und von den Prote¬

ste ^"udteii auch „authenticiert" werdeil sollen, da auch die protestierenden bündnerischen Land-

dgz j ^ ^eltlin diesen Vorschriften nachkominen: In den vier Vogteien soll der neue Kalender und

buk Concil gelten. Es soll zugelassen sein, Kirchen, Spitäler, Mönchen- und Fraucnklöster

Gliche ^ Ai,dacht geweihte Gebäude ohne Erlaubniß der weltlichen Obrigkeit zu bauen. „Jede

^aul«weltliche Religionsperson" soll Beichte hören und die Sacramente verwalten dürfen ohne

hilb^ ^ ^ Obrigkeit. Der Landschreiber soll vermöge der Erkanntniß von 1607 besondern Befehl

^ Religion halber fleißiges Aufsehen zu halten. Es wird ferner eine authentische Attestation be-
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gehrt, ob ein protestierender Landvogt, wenn er in katholischen Religionssachen eine Neuerung vornehm

sollte, vom Landschreiber könne gestraft oder im Amte suspendiert werden, oder ob man dessen die pH"

katholischen Orte allein oder alle zwölf berichten müsse; ob ferner andere Protestierende, welche nicht Ä»>>

leute sind, wenn sie in Religionssachen Neuerungen vornehmen, vom Landschreiber abgestraft werden kö»

nen; ob endlich die Bestimmung über des Landschreibers Gewalt in Religionssachen im Leben des heilig^

Karl Bvrrvinüus Blatt 135 abgeändert worden sei. — Die katholischen Gesandten, ohne Instruction, >'^'

men es, auch iu Betracht, daß die protestierenden Mitgesandten sich damit nicht beladen noch es approbi^"

werden, in den Abschied. Ibiä. i. (1646.) In Betreff derjenigen, welche auf heilige öfters

Zeit den Gehorsam nicht erstatten, kann den Gesandten über das Gcbirg nach dem Willen der katholisch

Gesandten Befehl ertheilt werden, den« Landvogte Beistand zu leisten. Man glaubt nämlich, daß es bei ^

mit Zürich schwebenden Streitigkeiten im Thurgau zu einem guten Exempel dienen könne, wenn das h

in Neligionssachcn angelegentlich gehandhabt wird. Absch. 1093. m. (1647.) Die Gesandte» ^

sieben katholischen Orte schreiben an den Bischof von Como, daß die Herren und Obern mit Wohlgcf» ^

vernommen hätten, daß er gegen die ärgerlichen Priester einschreiten wolle. Sie beklagen sich, daß,

rend manche weltliche Unterthanen ein ärgerliches Leben führen und zur Osterzeit die Sacramente nicht c»sth

gen, die Pfarrer deren Namen nicht angeben wollen, und ersuchen ihn, zu befehlen, daß jeder acht "

vor Ostern oder während der ganzen Octava beichteil solle, wie es in der katholischen Eidgenosse»!^

Uebung sei. Ferner ersuchen sie, man möchte nach den Constitutionen des heiligen Karl und des Friderc ^

Borromeo den Imbitus vlorioalis nicht vor dem gebührendeil Alter und ohne hinreichende Bürgsch^ ^

denk vivoiläo zu tragen gestatten, weil unter dem Schein des Habits viel Muthwillcn verübt werde ^
in Aufrichtung der I^trimonia viel Betrug zum Schaden der Kammer unterlaufe. Drittens wird

Wunsch ausgesprochen, er möchte in den Vogteien zur Bestrafung der ungehvrsamxn lind lasterhafte»^'

ster eine Gefangenschaft einrichten und einen Fiscal bestellen. Der Bischof entspricht den meisten Begeh,

bemerkt, daß in Italien erst zu St. Bartholoinäi Strafe eintrete, wenn Einer zu Ostern «und bis de»

noch nicht gebeichtet habe, und beschwert sich über den hohen Lohn, welchen Weibcl und Soldaten ver^
gen, wenn sie Delinquenten seinem Stabe überliefern. Die Sache wird in den Abschied genommen, d»

man noch mit dem Nuntius darüber redeu könne. Absch. 1130. k.
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